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LANDESVERBAND GROSS- UND AUSSENHANDEL VERTRIEB UND DIENSTLEISTUNGEN BAYERN E.V. 

Umf roc e: Mitglieder geben oktueUes Stimmungsbild 

Die aktuell durchgeführte Befragung der LGAD-Mitgliedsun -
ternehmen mit Rückblick auf das vergangene Krisenjahr und 
Ausblick auf die Erwartungen für 2010 ergab branchenüber -
greifend ein recht einheitliches Bild der Situation. Dieses ist von 

"psis gegenüber der allerorts wieder propagierten Aufbruch-
.1mung geprägt. Die konjunkturellen Einschnitte 2009 waren 

zu massiv, vor allem der Preisdruck macht den Betrieben zu 
schaffen. Dennoch bleiben die Teilnehmer der Mitgliederum -
frage insgesamt optimistisch und rechnen mit einer Aufhellung 
des Geschäftsklimas und einer etwas besseren Auftragslage. 

Nach dem Krisenjahr 2009 ge -
ben 23,9% der befragten Unter -
nehmen ihrer derzeitigen Ge -
winnsituation die Note 5 oder 6. 
Ein ,,sehr gut" erteilt dagegen 
kein einziger Betrieb - ein ein -
deutiges Bild. Bei den schwer -
punktmäßig im Vertrieb tätigen 
Dienstleistern sind es sogar 
30%, die sich im unteren Ende 
der Notenskala einordnen. Und 
Besserung ist derzeit kaum in 

t: Nur 9% der befragten Un -
nehmen rechnen im laufen -

den Jahr mit guten Geschäftser -
gebnissen, 11% erwarten dage -
gen mangelhafte Gewinne. 
LGAD-Präsident Prof. Dr. Dr. 
h.c. mult. Erich Greipl äußerte 
dazu in seiner Pressemitteilung 
Ende Januar: ,,Die Umfragezah -
len sind ausgesprochen ernüch -
ternd. Ein zartes Pflänzchen der 
Hoffnung zeigt sich allenfalls 
bei den stark im Außenhandel 
aktiven Unternehmen. Für die 
Mehrzahl der Betriebe zeichnet 
sich aber ab, dass das erste Halb -
jahr 2010 ähnlich schwierig 
wird wie 2009." Mehr als zwei 
Drittel der Unternehmen leiden 
unter schrumpfenden Gewinn -
margen. ,,Aber nicht nur der zu -
nehmende Preisdruck," so zitier -
te die Deutsche Presseagentur 
dpa den LGAD-Präsidenten 

Greipl ,,sondern auch die hohe 
steuerliche Belastung und weite -
re Nebenkosten drücken die Er -
gebnisse. Außerdem machten 
den Händlern die schlechte Zah -
lungsmoral vieler Kunden und 
die überbordende Bürokratie 
Schwierigkeiten". 

Die wirtschaftliche Situation 
wirkt sich auch auf die Beschäf -
tigung aus: So erwarten 19% der 
befragten Unternehmen, dass sie 
im laufenden Jahr Personal ab -
bauen müssen, nur 6% rechnen 
dagegen damit, dass sie ihren 
Beschäftigtenstand erhöhen 
können. Entlassungen im großen 
Stil sind aber nicht zu erwarten, 
erklärt der LGAD-Präsident: 
,,Die Betriebe des Groß- und 
Außenhandels haben sich auch 
in schweren Zeiten immer als zu -
verlässige Arbeitgeber gezeigt. 
Daran wird sich nichts ändern. 
Aber die Neubesetzung vakanter 
Stellen wird sicher für viele Un -
ternehmen schwieriger." Als 

wichtige Stütze der Personal -
decke erwies sich die Kurzar -
beit. In fast jedem vierten Be -
trieb wurde in den vergangenen 
zwölf Monaten kurzgearbeitet, 
und auch für das nächste halbe 
Jahr rechnen 22,4% der befrag -
ten Unternehmen damit, dieses 
Instrument zur Kostenstabilisie -
rung und Beschäftigungssiche -
rung anzuwenden. 

Ein Hoffnungsschimmer ist, 
dass die Unternehmen, die ihren 
Schwerpunkt im Außenhandel 
haben, bereits etwas optimisti -
scher sind: Von ihnen rechnen 
mehr als 20 Prozent mit einer 
positiven Gewinnentwicklung. 
Indikatoren wie der ifo-Ge -
schäftsklimaindex zeigen Anzei- 

chen der konjunkturellen Besse -
rung und auch die norddeut -
schen Groß- und Außenhändler 
betrachten die Krise bereits als 
überwunden. In Bayern zeigt 
sich, dass Faktoren wie bei -
spielsweise die Industriedichte, 
welche in Wachstumsperioden 
unsere Stärken sind, sich in ei -
nem schwierigen Umfeld wie 
momentan auch umkehren kön -
nen. LGAD-Präsident Prof. 
Greipl: „Auch die Politik ist 
nach wie vor gefordert, die Wei -
chen auf ein wachstumsfreund -
liches Umfeld fir unsere Unter -
nehmen zu stellen. Gefordert ist 
weiterhin Realismus und Au -
genmaß in der Beurteilung der 
Entwicklung des Geschäfts -
klimas". 

In unseren Beilagen finden Sie dieses Mal unter anderem 

• Aktueller Kon j unkturausblick und Finanzierungssituation im Großhandel in „Trends und Analysen" 

• Beratungsangebot der Gesellschaft für liandelsberatung zur Unternehmensfinanzierung 

• Aktuelles Merkblatt „Erläuterung zu den LGAD-Muster-Arbeitsverträgen 2010" der LGAD-Rechtsabteilung 

• Verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das Kuratorium der Bayerischen Wirtschaft ehren 
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KURZ NOTIERT 
CO2 -Ziele für leichte 
Nutzfahrzeuge gestreckt 
Die ehrgeizigen Ziele der EU -
Kommission ifir strengere Kli -
maauflagen bei kleinen Nutz -
fahrzeugen werden nicht wie 
vorgesehen 2013, sondern erst 
2016 umgesetzt. Der zeitliche 
Aufschub trägt den Bedenken 
der Wirtschaft Rechnung: 
Hersteller und Käufer dieser 
Fahrzeuge würden in Zeiten 
der Wirtschaftskrise unnötig 
belastet. 

Fahrverbot in der Lombardei 
Seit Ende des letzten Jahres gilt 
in der italienischen Region 
Lombardei ein Fahrverbot für 
LKW, die nicht mindestens die 
Euro-Norm-Stufe 3 einhalten. 
Das Verbot besteht zunächst bis 
zum 15. April 2010 und zwar 
tagsüber von Montag bis Frei -
tag in den neun Ballungszen -
tren der Region - unter ande -
rem Mailand, Varese, Bergamo, 
Mantova und Pavia. LKW-Fah -
rer sind zur entsprechenden 
Kennzeichnung der Euro-Klas -
se des Fahrzeugs verpflichtet. 

Förderprogramme Güter -
kraftverkehr 
Für die Bewilligung von Zu -
wendungen im Rahmen der 
staatlichen Förderung von Un -
ternehmen des Güterkraftver -
kehrs mit schweren Nutzfahr -
zeugen können für die Förder -
periode 2010 seit dem 1. No -
vember 2009 Anträge gestellt 
werden. Gefördert werden zum 
einen die Aus- und Weiterbil -
dung in Unternehmen des Gü -
terkraftverkehrs sowie zum an -
deren bestimmte Sicherheits -
und Umweltschutzmaßnah -
men. Durch die Änderung der 
Förderrichtlinien zum 1. No -
vember 2009 wurden die För -
derhöchstbeträge zum Teil auf -
gestockt. Die zur Antragstel -
lung erforderlichen Vordrucke 
sowie entsprechende Ausfihil -
hilfen, Merkblätter und weiter -
führende Informationen zu den 
Fördermaßnahmen stehen auf 
den Internetseiten des BAG 
und www.bag.bund.de zum 
Abrufbereit. 

Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie - 

Einheitlicher Ansprechpartner" 
I, 

Ende 2009 wurde offiziell 
das neue Dienstleistungsportal 
Bayern www.eap.bayern.de frei 
geschaltet. Über dieses Portal 
können sich Dienstleister künftig 
elektronisch und rund um die 
Uhr über alle für ihre Tätigkeit 

erforderlichen und nützlichen 
rechtlichen Voraussetzungen, 
Formalitäten und Verfahren, Ver -
bände, Organisationen, Register 
und Rechtsbehelfe informieren. 
Ferner werden jeweils die sach -
lich und örtlich zuständige 
Behörde und - sofern einschlä- 

gig - der zuständige ,,Einheitli -
ehe Ansprechpartner" angezeigt. 
Notwendige Formulare können 
heruntergeladen oder entspre -
chende Online-Verfahren aufge -
rufen werden. 
Die Einrichtung eines ,,Einheitli-

ehen Ansprechpartners" geht 
ebenfalls auf die EU-Dienstleis -
tungsrichtlinie zurück. Am 1. Ja -
nuar 2010 trat das Bayerische 
Gesetz über die Zuständigkeit 
für die Aufgaben des ,,Einheitli -
ehen Ansprechpartners" in Bay -
ern in Kraft. Danach können sich 

Dienstleister aus Mitgliedstaaten 
der EU sowie aus Island, Liech -
tenstein und Norwegen, die 
grenzüberschreitend in Bayern 
vorübergehend tätig sein oder 
hier eine Niederlassung gründen 
wollen, wichtige Verfahren und 
Formalitäten bei einem „Einheit -
lichen Ansprechpartner" erfra -
gen. ,,Einheitliche Ansprechpart -
ner" sind in Bayern die fir die je -
weilige Dienstleistung zuständi -
gen Kammern. Die kreisfreien 
Städte und Landkreise können 
noch bis 30. Juni 2010 entschei -
den, ob sie diese Aufgabe fir ihr 
Gebiet ebenfalls wahrneh 
wollen. 

REACH: Kandidatenliste erweitert 
Die REACH -Kandidatenliste 
wurde um 14 auf jetzt 29 Stoffe 
erweitert. Diese Liste enthält 
Stoffe, die als besonders be -
sorgniserregend identifiziert 
wurden. Die nun neu aufge -
nommenen Stoffe wurden von 
den Mitgliedstaaten und der 
EU -Kommission vorgeschla -
gen und nach einer Konsultati -
onsphase durch einen Experten -
ausschuss der Mitgliedstaaten 
bestätigt. Die Veröffentlichung 
der erweiterten Liste ist für den 
Handel von Bedeutung, da sie 

unmittelbare Pflichten für Lie -
feranten von Erzeugnissen 
(Hersteller oder Händler) nach 
sich zieht. Gemäß Artikel 33 
der REACH -Verordnung ent -
steht eine Informationspflicht 
innerhalb der Lieferkette. Die -
se bezieht sich dabei nicht auf 
Chemikalien, sondern auf Er -
zeugnisse wie zum Beispiel 
Bauteile, Textilien, Maschinen 
und Elektroartikel. Lieferanten 
von Erzeugnissen müssen ihren 
Abnehmer informieren, sofern 
ein Kandidatenstoff in einer 

Konzentration von über 0,1 
Massenprozent im Erzeugnis 
enthalten ist. Die Information 
an gewerbliche Kunden muss 
dabei unaufgefordert erfolgen. 
Auch gegenüber privaten End -
kunden, also den Verbrauchern, 
besteht Informationspflicht - 

allerdings nur auf Anfrage und 
dann innerhalb einer Frist von 
45 Tagen. Die Liste finden Sie 
auf der Webseite der ECHA: 
http://echa.europa.eu/homede. 
asp (Unterpunkt ECHA CHEM, 
dann Authorisation). 

BFH erweitert Aufteilung von Au --wen -
dungen für gemischt veranlasste Reisen 
Der Große Senat des Bundes -
finanzhofs (BFH) hat seine 
Rechtsprechung zur Beurteilung 
gemischt (beruflich und privat) 
veranlasster Aufwendungen 
geändert und deshalb Aufwen -
dungen fir gemischt veranlasste 
Reisen in größerem Umfang als 
bisher zum Abzug als Betriebs -
ausgaben oder Werbungskosten 
zugelassen. Aufwendungen für 
gemischt veranlasste Reisen -

und damit auch Aufwendungen 
für die Hin- und Rückreise - 

können grundsätzlich in abzieh -
bare Werbungskosten oder Be -
triebsausgaben und nicht ab -
ziehbare Aufwendungen fir die 

private Lebensführung nach 
Maßgabe der beruflich und pri -
vat veranlassten Zeitanteile der 
Reise aufgeteilt werden, wenn 
die beruflich veranlassten Zeit -
anteile klar feststehen und nicht 
von untergeordneter Bedeutung 
sind. Damit hat der Große Senat 
die bisherige Rechtsprechung 
aufgegeben, die der Vorschrift 
des § 12 Nr. 1 Satz 2 des Ein -
kommensteuergesetzes ein all -
gemeines Aufteilungs- und Ab -
zugsverbot fir gemischt veran -
lasste Aufwendungen entnom -
men hatte. Von der Änderung 
der Rechtsprechung sind aller -
dings solche unverzichtbaren 

Aufwendungen fir die Lebens -
führung nicht betroffen, die 
durch die Vorschriften zur 
Berücksichtigung des steuerli -
chen Existenzminimums pau -
schal abgegolten oder als Son -
derausgaben oder außergewöhn -
liche Belastungen abziehbar 
sind (z. B. Aufwendungen für 
Kleidung oder für eine Brille).
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Altersdiskriminierunc bei Kündigungsfristen 
Mit Urteil vom 19.01.2010 be -
stätigte der Europäische Ge -
richtshof (EuGH), dass die im 
deutschen Arbeitsrecht (§ 622 
Abs. 2 S. 2 BGB) normierte 
Nichtberücksichtigung der vor 
dem 25. Lebensjahr erarbeiteten 
Betriebszugehörigkeit eine Dis -
kriminierung aufgrund des Al -
ters darstellt. Das bundesdeut -
sche Recht verstößt in diesem 
Punkt gegen die Richtlinie 
2000/78/EG, da die in dieser 
Richtlinie grundsätzlich mögli- 

che Rechtfertigung durch ein so 
genanntes legitimes Ziel aus den 
Bereichen Beschäftigungspoli -
tik, Arbeitsmarkt und berufliche 
Bildung nicht nachgewiesen 
werden konnte. Bei der Berech -
nung der sich stufenweise ver -
längernden Fristen fur die Ar -
beitgeberkündigung sind somit 
auch die vor dem 25. Lebensjahr 
des Arbeitnehmers erworbenen 
Beschäftigungszeiten zu berück -
sichtigen. Für den vom LAG 
Düsseldorf vorgelegten Fall be- 

deutete dies, dass die 28 -jährige 
Arbeitnehmerin, die bereits seit 
knapp zehn Jahren bei der Ar -
beitgeberin beschäftigt war, nur 
mit einer Frist von vier Monaten 
statt mit einer einmonatigen Frist 
zum Monatsende gekündigt wer -
den konnte. Ein ähnlich gelager -
tes Urteil verkündete auch das 
LAG Frankfurt am 09.07.2009 
und das LAG Kiel am 
28.05.2008, allerdings ohne die 
Notwendigkeit für eine Vorlage 
zum EuGH zu erkennen. 

Ein erstes Urteil zur Pflegezeit: 
41ur eine Pflegezeit pro pflegebedürftigem Angehörigen 
Das ArbG Stuttgart entschied am 
24.09.2009, dass die Pflegezeit 
für einen pflegebedürftigen An -
gehörigen nur einmalig und un -
unterbrochen bis zu einer Ge -
samtdauer von längstens sechs 
Monaten beansprucht werden 
kann. Im entschiedenen Fall hat -
te ein Arbeitnehmer für seine 
pflegebedürftige Mutter bereits 
für fünf Tage Pflegezeit in An -
spruch genommen. Wochen spä -
ter wollte er diese erneut für zwei 
Tage pflegen. Der Arbeitgeber 
lehnte das Begehren mit der Be -
gründung ab, dass der Kläger be -
reits einmal von seinem Recht 
* Freistellung zur Pflege seiner 

Mutter Gebrauch 
gemacht hat. Dieser 
Argu m en t a t ion 
folgte das Arbeits -
gericht. Der Kläger 
könne den An - Ptl.9.b.drct 

Slut. I O 

spruch auf Pflege- .,r.kioh 
n,lrd, 1.5 SldJka 

zeit nach § 3 Pfle - Slut. 2 

geZG nur einmal für 
Slut. ,• 
nOrd. O 21011.9 

den pflegebedürfti- d W dfT . 9 _ 

gen Angehörigen dalutu. ons.Su.onqsD*..aU Su.d cod. ZOO? 10.z.. Ou. Sun...04 

geltend machen. Dies ergebe sich 
aus dem Umstand, dass § 3 Pfle-
geZG - anders als beispielswei-
se das Bundeseltemgeld- und El-
ternzeitgesetz (BEEG) - eine 
Verteilung auf zwei Zeitabschnit-
te nicht vorsieht. Außerdem deu- 

tet der Wortlaut des § 4 Abs. I 
Satz 1 PflegeZG (,,längstens 6 
Monate") auf einen einheitli -
chen, ununterbrochenen Zeit -
raum hin. Gegen das Urteil wur -
de Berufung eingelegt. Wir hal -
ten Sie auf dem Laufenden. 

Auf Pflege angewiesen 
, du, 2.25 Million., P2.g.b.düdll$n I, D.ul.00iw,d wwd.fl anorQi 

ZU Sau.. durch 
Ang.MnIg. 5 

Zu Sau.. durch 
PIS.dI.flM. In S.hc.fl 

Neue Urlaubsrechtsprechung gilt nicht für den 
Zusatzurlaub Schwerbehinderter 
Die im Januar 2009 ergangene 
EuGH-Rechtsprechung, wonach 
langzeiterkrankte Arbeitnehmer 
auch über den 31. März des Fol -
gejahres hinaus einen Anspruch 
auf Urlaubsabgeltung haben, gilt 
nach Ansicht des LAG Berlin -
Brandenburg nur für den gesetz -
lichen Mindesturlaub, nicht aber 
für den Zusatzurlaub schwer -
behinderter Menschen. Dies er -
gebe sich nicht zuletzt aus dem 
Umstand, dass die zur Entschei -
dung des EuGH führende Vor -
lage auf den gesetzlichen 
Mindesturlaub beschränkt war. 
Im entschiedenen Fall war eine 
schwerbehinderte Arbeitnehme- 

r i n ab dem 05.07.2006 bis zur 
Beendigung des Arbeitsverhält -
nisses am 30.04.2008 durchge -
hend arbeitsunfähig erkrankt. 
Die Arbeitnehmerin begehrte 
mit ihrer Klage Urlaubsabgel -
tung für die Jahre 2007 und 
2008, wobei sie neben dem ihr 
aus dem Bundesurlaubsgesetz 
erwachsenen Anspruch zusätz -
lich den in § 125 Abs. 1 Satz 1 
SGB IX normierten Sonderur -
laub für Schwerbehinderte gel -
tend machte. Das LAG wies die 
Klage hinsichtlich des Sonder -
urlaubs ab, da sich die Entschei -
dung des EuGH und die darauf -
hin ergangenen Entscheidungen 

des BAG nur auf den von der 
europäischen Richtlinie garan -
tierten Mindesturlaub bezog. 
Entgegen der Auffassung des 
LAG Düsseldorf bestehe keine 
Veranlassung, diese neue Recht -
sprechung zur Urlaubsabgeltung 
auf den Zusatzurlaubsanspruch 
Schwerbehinderter aus § 125 
Abs. 1 Satz 1 SGB IX zu über -
tragen. Denn die zur Entschei -
dung des EuGH führende Vorla -
ge bezog sich ausdrücklich nur 
auf den gesetzlichen Mindest -
urlaub. Da zwei sich wider -
sprechende LAG-Entscheidun -
gen vorliegen, wurde die Revi -
sion zugelassen. 

KURZ NOTIERT 

,,Unwort des Jahres" 
,,Betriebsratsverseucht" ist das 
Unwort des Jahres 2009. Das 
hat die Jury rund um den 
Sprachwissenschaftler Horst 
Schlosser am 19. Januar ent -
schieden. Die Begründung: 
Die Interessensvertretung der 
Arbeitnehmer störe zwar viele 
Arbeitgeber, die Bezeichnung 
als „Seuche" sei aber ein zu -
mindest sprachlicher Tief -
punkt im Umgang mit Lohn -
abhängigen. Der konkrete 
Fall: Ein Mitarbeiter einer 
Baumarktkette habe in einem 
Fernsehbeitrag der Sendung 
,,Monitor" (ARD) berichtet, 
dass Abteilungsleiter für 
Filialen mit Betriebsrat die 
Bezeichnung „betriebsrats -
verseucht" verwenden. „Be -
triebsratsverseucht" verwies 
die Mitkonkurrenten ,,Flücht -
lingsbekämpfung", ,,intelli -
gente Wirksysteme" und „Bad 
Bank" auf die weiteren Plätze. 

Internetzugang für 
Betriebsrat 
Das BAG hat in einem Urteil 
vom 20.01.2010 klargestellt, 
dass der Betriebsrat vom Ar -
beitgeber die Bereitstellung 
eines Internetanschlusses ver -
langen kann. Das BAG argu -
mentiert, dass der Arbeitgeber 
nach § 40 Abs. 2 BetrVG dem 
Betriebsrat für die laufende 
Geschäftsführung in dem er -
forderlichen Umfang auch In -
formations- und Kommunika -
tionstechnik zur Verfügung zu 
stellen hat. Dazu gehört in der 
heutigen Zeit auch das Inter -
net. Der Betriebsrat kann vom 
Arbeitgeber die Bereitstellung 
eines Internetanschlusses je -
denfalls dann verlangen, wenn 
er bereits über einen PC ver -
fügt, im Betrieb ein Internet -
anschluss vorhanden ist, die 
Freischaltung des Internet -
zugangs für den Betriebsrat 
keine zusätzlichen Kosten ver -
ursacht und der Internet -
nutzung durch den Betriebsrat 
keine sonstigen berechtigten 
Belange des Arbeitgebers ent -
gegenstehen. 
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KURZ NOTIERT 
EDEKA Südbayern 
feiert den SuperCup 2009 

Wer in einem der besten EDE -
KA Märkte Deutschlands ein -
kaufen möchte, hat in der Re -
gion Südbayern gleich drei -
mal die Wahl: Die Gewinner 
des EDEKA SuperCups 2009 
kommen aus Bad Abbach, Er -
ding und Massing. 
Der interne deutschlandweite 
Wettbewerb wurde bereits 
zum 16. Mal ausgeschrieben. 
EDEKA Südbayern mit Sitz 
in Gaimersheim und seit 2009 
Mitglied im LGAD schneidet 
mit seinen hervorragenden 
Groß- und Einzelhandels -
strukturen traditionsgemäß 
gut ab. Rund 3 Milliarden 
Euro erwirtschaftet der Unter -
nehmensverbund mit rund 
20.000 Mitarbeitern, darunter 
1.000 Auszubildende im süd -
deutschen Raum. Zum Unter -
nehmen gehören auch die 
Produktionsbetriebe Süd -
bayerische Fleischwaren 
GmbH und die Backstube 
Wünsche GmbH. Aus seinen 
Logistikzentren in Betzigau, 
Gaimersheim, Straubing, 
Penzberg, Traunstein und 
Trostberg versorgt das Unter -
nehmen rund 1.400 EDEKA -
Verkaufsstellen. Weitere Toch -
tergesellschaften sind die 
Neukauf Südbayern GmbH, 
die EDEKA SB-Warenhaus -
gesellschaft Südbayern mbH 
und die Marktkauf Südbayern 
GmbH. Wir gratulieren herz -
lich zu den Auszeichnungen! 
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SabamüHe - Ein Familienunternehmen 
zeigt Stärke 

Hat der Braten geschmeckt? Hat 
sich die Soße auch nicht abge -
setzt? Dann hat der Hersteller zu 
den richtigen 
Zusatzstoffen 
gegriffen. Rund 
900 Produkte 
hat die Ferdi -
nand Kreutzer 
Sabamühle 
GmbH in ihrem 
Sortiment - u.a. 
Stärken, Kon -
servierungsmit -
tel, Ballaststoffe oder Gewürze. 
Das Nürnberger Unternehmen ist 
in Deutschland einer der größten 
Anbieter von Zusatzstoffen, die 
an Lebensmittelhersteller vertrie -
ben werden. Im Dezember konn -
te die Firma unter Leitung von 

Brigitte Kränzle und Fabian 
Frank ihr 140 -jähriges Bestehen 
feiern. ,,Unser Erfolgsgeheimnis 

liegt vor allem 
in den guten 
Rohstoffen", so 
Brigitte Kränz -
le. „Bevor der 
Großhändler 
etwas bestellt, 
werden erst 
einmal Muster 
der rund 100 
Zulieferer ein -

gehend geprüft". Vom zweiten 
Standort Hamburg aus wird der 
norddeutsche Raum beliefert. 40 
Mitarbeiter setzten zuletzt rund 
20 Millionen Euro um. Weiterge -
hende Informationen finden Sie 
unter www.saba.de. 

Wettbewerb ,,Bayerns Best 50" 
Bayerns Wirtschaftsminister 
Martin Zeil wird 2010 zum 
neunten Mal 50 mittelständische 
Unternehmen aus Bayern mit der 
Auszeichnung ,,Bayerns Best 
50" ehren. Der Preis geht an Un -

BAYERNS 
BEST 5 

ternehmen, die in den zurücklie -
genden fünf Jahren ein über -
durchschnittliches Mitarbeiter -
und Umsatzwachstum erzielt ha- 

ben. Besonders in wirtschaftlich 
schwierigeren Zeiten gewinnen 
solche Leistungen eine wichtige 
Vorbild- und Motivationsfunkti -
on für mittelständische Unter -
nehmen und Existenzgründer. In 
den Vorjahren wurden di Bewer -
berfirme ' h von Institutionen vor-

0 
chlagen un diesem Jahr kon 
sich Unternehmen eistmalig 

ti'ch selbst bewerben. 
Anmeldefrist ist der 31. Marz 
2010. Teilnahmevoraussetzungen 
und Bewerbungsbogen unter 
www.bb50.de. 

Terminvorschau 
f.re.e . Die neue C-B-R, München 
( www.free-muenchen.de ) 
inhorgenta europe 2010, München 
( www.inhorgenta.com ) 
fitforJOB, Augsburg Messezentrum 
( fitforjob-schwaben.de ) 
CeBIT, Hannover ( www.cebit.de ) 
Kostenlose Eintrittskarten beim LGAD beziehbar 
Hagemeyer Leistungsschau 2010, München 
( www.hagemeyerce.com ) 
b2d BUSINESS TO DIALOG, München 
( www.dialogmesse.de ) 
Analytica 2010, München ( www.analytica.de ) 
Bewerbungsschluss für Bayerns Best 50 
( www.bb50.de ) 
Hannover Messe ( www.hannovermesse.de ) 
Kostenlose Eintrittskarten beim LGAD beziehbar 

18.-22. Feb. 

19.-22. Feb. 

27. Feb. 

2.-6. März 

12.-14. März 

18.-19. März 

23.-26. März 
31. März 

19.-23. April 

PERSONALIEN 
Konsul Späth 
feierte 75! 

Konsul G. Späth, 
Gese llsc hafter 
der CSC JÄKLE -

CHEMIE GmbH & Co. KG 
Nürnberg, feierte am 15. Fe -
bruar seinen 75. Geburtstag. 
Späth, seit 1964 im Unterneh -
men, war von 1986 bis 2004 al -
leiniger Geschäftsführer. Er ist 
unter anderem Träger des 
bayerischen Verdienstordens, 
des Bundesverdienstkreuzes 
am Bande und Honorarkonsul 
von Ungarn. Konsul Späth ist 
auch Ehrenpräsident des Ver -
bands Chemiehandel und wir' 
im Vorstand des LGAD. 
Herzlichen Glückwunsch! 

Glückwunsch 
Werner Seitz! 

Als geschäfts -
führender Ge -
sellschafter der 

Firma Seitz + Kerler GmbH & 
Co. KG in Lohr am Main feiert 
Werner Seitz am 17. Februar 
seinen 75. Geburtstag. Er ist 
bereits mit 18 Jahren in den el -
terlichen Betrieb eingetreten 
und engagiert sich seit nun -
mehr 57 Jahren mit vollem 
Einsatz für das Unternehmen, 
das sein Lebenswerk gewor' 
ist. Noch länger ist Seitz + Ke 
1er dem Bayerischen Groß- und 
Außenhandel verbunden und 
LGAD-Mitglied seit 1948. Wir 
gratulieren herzlich und wün -
schen weiterhin viel Glück, 
Gesundheit und Erfolg! 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5, 80333 München, 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 54 59 37-0 
Fax: (089) 54 59 37-45 

info@lgad.de 
www.Igad.de 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

Igadnbg@lgad.de 
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LANDESVERBAND GROSS- UND AUSSENHANDEL VERTRIEB UND DIENSTLEISTUNGEN BAYERN E.V. 

Bayerische Gro -3händ l er punkten bei der 
Quolitätssicherung 

Qualitätssicherung und Qua -
litätsmanagement bei Han -
dels- und Dienstleislungsun -
rnehmen sind Kernelemen -
ür eine erfolgreiche Unter -

nehmensführung. Das hat die 
Verleihung des ,,Bayeri -
sehen Qualitätspreises 2010" 
im März eindrucksvoll gezeigt. 

Wirtschaftsminister Martin Zeil 
hat in diesem Jahr bayernweit 
zwölf Preise verliehen - zwei 
davon an LGAD-Mitglieds -
unternehmen. Es überzeugten 
mit einem unternehmensweiten 
Qualitätssicherungskonzept die 
Firma Keller & Kalmbach aus 
Unterschleißheim in der Katego -
rie Handel sowie die Firma MVS 
Zeppelin GmbH & Co. KG aus 
Garching, ein Schwesterunter -
hmen der Zeppelin Bauma -
men GmbH, in der Kategorie 

Unternehmensorientierte Dienst -
leister. Der LGAD gratuliert 
herzlich zu dieser hochkarätigen 
Auszeichnung! 

Ein zertifiziertes Qualitätsmana -
gement nach ISO 9001/2008 
bedeutet in erster Linie eine lau -
fende und umfassende Selbst -
kontrolle für die eigenen Organi -
sationsabläufe. Kern der, unter -
nehmensspezifischen Grundla -
gen und Verfahren ist heute der 
,,Kontinuierliche Verbesserungs -

Die Spezialisten der GfH beraten im 
Hinblick auf Implementierung von 
Qualitütsmanagementsystemen in 

Großhandelsbetrieben. 

Siehe auch unser Beiblatt. 

prozess" (KVP) und die Steige -
rung der Kundenzufriedenheit. 

So stellt Keller& Kalmbach, ein 
führendes deutsches Großhan -
delsunternehmen für Verbin -
dungs- und Befestigungstechnik, 

und Liefernetzwerken einem 
gesamtheitlichen Ansatz folgen. 
Gefordert sind integrierte Syste -
me, also ,,Total Quality Mana -
gement". Jeder Systemteilneh -
mer, vom Entwickler über den 
ausländischen Zulieferer bis 

sehen Qualitätspreises vor allem 
die konsequent verfolgte Ver -
besserung der kundenbezoge -
nen Abläufe und internen Pro -
zesse durch ein nachhaltiges 
Qualitätssicherungskonzept, das 
darüber hinaus durch präventive 

V.l.n.r.: Staatsminister Zell, MVS Zeppelin -Geschäftsführer Peter Schrader und Wolf -
gang Hahnenberg sowie Serviceleiter Jürgen Untheim (Bildquelle: MU-Do) 

V.l.n.r.: Staatsminister Zeil, Keller & Kulmbach-Geschäftsführer Dr. Florian Seidl, 
Leiter Qnalitütswesen Erwin Bayerl nod Geschäftsführer Vertrieb Thomas Obermeyer 

ein breites Spektrum an Werk -
stoffprüfeinrichtungen sowie 
eine systematische und hoch -
effiziente Wareneingangsprü -
fung bereit, welche die höchsten 
Qualitätsansprüche im Hinblick 
auf die beschafften Artikel 
gewährleisten. Das umfassende 
Qualitätsmanagementsystern 
wird unter anderem durch eine 
auf die Beschaffungslogistik 
adaptierte Fehler-Möglichkeits -
fluss - Auswirkungsanalyse 
(FMEA) ergänzt. 

Überhaupt muss Qualitätssiche -
rung in den globalen Leistungs- 

zum Kundenbetreuer, ist hier 
konsequent einzubeziehen. 

Höchste Kunden- und Dienst -
leistungsorientierung steht auch 
beim Preisträger MVS Zeppelin 
im Vordergrund. Mit seinem 
bundesweit flächendeckenden 
Mietstationsnetz und über 
42.000 Maschinen und Geräten 
bietet das Unternehmen seinen 
Kunden aus Bau, Garten- und 
Landschaftsbau, Handwerk, In -
dustrie und Eventbereich maß -
geschneiderte Mietlösungen. 
Ausschlaggebend war für das 
Expertengremium des Bayeri- 

Instandhaltung, Aufbereitung 
und Prüfung der Mietmaschinen 
stets eine hohe Maschinen -
qualität gewährleistet. 

Qualitätsmanagement ist sowohl 
ein innerbetriebliches, systema -
tisches Rationalisierungskon -
zept als auch ein wichtiger 
image- und marketingpolitischer 
Faktor. Zertifizierte Unterneh -
men konnten fast ausnahmslos 
ihre Fehler- und Reklamations -
quoten senken und damit eine 
bessere Kundenbindung er -
wirken. Qualitätsmanagement 
bleibt eine lohnende Investition. 

BAYERISCHER 
OUALITÄTSPREIS 

2010 

Der Bayerische Qualitätspreis wird jährlich an Unternehmen aus der Industrie 
und dem Handwerk sowie an Handels- und Dienstleistungsunternehmen und 
an wirtschaftsfreundliche Gemeinden vergeben. Prämiert werden herausragen -
de unternehmensweite Qualitätssicherungskonzepte mit innovativen Lösungen. 

Mehr zur Bewerbung unter www.bayerischer-qualitaetspreis.de 
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KURZ NOTIERT 
Preisangaben 
bei Servicenummern 
Ab dem 1. März 2010 gelten 
neue Informationspflichten 
bei Servicenummern (zum 
Beispiel 0180). Der Grund: 
Änderungen im Telekommu -
nikationsgesetz (TKG). Bis -
lang musste nur der Preis pro 
Minute aus dem deutschen 
Festnetz angegeben werden. 
Nun wird auch der genaue 
Höchstpreis aus dem Mobil -
funknetz genannt. Dieser 
Höchstpreis darf gemäß § 66d 
TKG höchstens 0,42 Euro pro 
Minute bzw. 0,60 Euro pro 
Anruf betragen. Davon abwei -
chende Preise können von der 
Bundesnetzagentur genehmigt 
werden. Der Verstoß gegen die 
Anzeigepflicht stellt eine Ord -
nungswidrigkeit dar und kann 
auch wettbewerbswidrig sein. 

Neuordnung 
des Batteriegesetzes 
Ein Merkblatt des BGA mit 
den wichtigsten Regelungen 
zum neuen Batteriegesetz liegt 
vor. Es kann bei Herrn Dr. 
Bauer unter w.bauer1gad.de 
angefordert werden. 

++ NEU ++ 
Lehrlingsbeilage zukünftig 
elektronisch 
Der ,,Großhandelskaufmann/-
frau in der Ausbildung" (so 
genannte ,,Lehrlingsbeilage") 
wurde bisher als Druckver -
sion parallel mit den LGAD -
Nachrichten versandt. Zu -
künftig wird Sie die Lehr -
lingsbeilage auf elektroni -
schem Wege im pdf-Format 
erreichen. Sie wird weiterhin 
sechs Mal im Jahr gleichzeitig 
mit den LGAD-Nachrichten 
erscheinen. Mitgliedsunter -
nehmen, die bisher mehrere 
Exemplare einer Ausgabe er -
halten haben, bekommen die -
se auch weiterhin per Post. 
Sollten Sie als Mitgliedsfirma 
Interesse an einer Druckver -
sion bzw. an mehreren Exem -
plaren der Lehrlingsbeilage 
haben, dann sprechen Sie uns 
bitte an. 

Kontakt: h.ruhland@lgad.de 

Abgabe einer Vollständigkeitserklärung 
Die neu eingeführte Pflicht zur 
Abgabe einer Vollständigkeits -
erklärung (VE) stellt einen 
Kernpunkt der Verpackungsver -
ordnung neuer Fassung dar. Für 
die Pflicht zur Hinterlegung 
einer VE ist entscheidend, ob 
mindestens eine der in § 10 Abs. 
4 Satz 1 Verpackungsverord -
nung genannten Bagatellgren -
zen überschritten wird. Das ver- 

pflichtete Unternehmen muss 
die VE in einem elektronischen 
Register hinterlegen, das die 
IHK-Organisation unter der 
Adresse www.ihk-ve-register.de 
betreibt. Unterhalb der Mengen -
schwellen sind VEs nur auf Ver -
langen der Vollzugsbehörden 
abzugeben (§ 10 Abs. 4 Satz 2 
VerpackungsVO). Der erste 
Stichtag für die Abgabe einer 

(VE) 
VE für den Jahreszeitraum 2008 
war der I. Mai 2009, wobei die -
se Frist wegen der Neuartigkeit 
der Aufgabe bis zum 31. De -
zember 2009 verlängert wurde. 

Seit dem 25. Januar 2010 kön -
nen VEs für den Zeitraum 
2009 nur noch bis 31. April 
2010 im elektronischen 
Register abgegeben werden. 

Neu entwickelt: Semi -virtuelles 
Hochschulstudium für den Handel 
Führungskräfte in Handelsunter -
nehmen sollten auf jeden Fall 
praktische Erfahrungen im Un -
ternehmen sowie analytische und 
kommunikative Fähigkeiten mit -
bringen. Diese und andere wich -
tige Kompetenzen vermittelt der 
Studiengang Handelsmanage -
ment (Bachelor of Arts), den die 
Akademie Handel in Kooperati -
on mit der Fachhochschule für 
angewandtes Management in Er -
ding anbietet. 1m Unterschied zu 
ähnlichen Studiengängen hat die -
ses Angebot einen wichtigen Vor- 

teil: das semi -virtuelle Studien -
konzept. Die Studierenden lernen 
die theoretischen Inhalte berufs -
begleitend über eine spezielle In -
ternet-Lernplattform und absol -
vieren für die entscheidenden 
Kontakt- und Vertiefungsmög -
lichkeiten dreimal pro Semester 
jeweils eine Woche in der Fach -
hochschule Erding. Das restliche 
Semester ist vollständig auf die 
berufliche Praxis im Unterneh -
men ausgerichtet. Davon profi -
tieren nicht nur die Studierenden, 
sondern auch die Handelsunter- 

nehmen: Die effektive, zeitopti -
mierte Konzeption des Studien -
gangs erlaubt den Teilnehmern 
wesentlich mehr Präsenz im Un -
ternehmen als bei herkömmli -
chen dualen Studiengängen. Wei -
tere Informationen zum Studien -
gang erhalten Sie bei Wolfgang 
Förster, Tel. 089/55145-27 oder 
wolfgang.foerster@akademie -
handel.de. 

Initiative für gering qualifizierte Jugendliche 
Mehr Berufschancen für Ju -
gendliche schaffen - das wollen 
die ,,Joblinge". Dahinter ver -
bergen sich gemeinnützige Ak -
tiengesellschaften (gAG) in 
München und Zwiesel. Ziel der 
Initiative ist es, gering qualifi -
zierten Jugendlichen im Alter 
zwischen 15 und 25 Jahren den 

Anschluss an den Ausbildungs -
und Arbeitsmarkt zu ermög -
lichen. Initiiert wurde das Pro -
jekt von der Eberhard von Ku -
enheim Stiftung der BMW AG 
und der Unternehmensbera -
tung The Boston Consulting 
Group (BCG). Allein in Mün -
chen engagieren sich bereits 

über 20 Unternehmen für die 
,,Jobl inge". 

Wenn auch Ihr Unterneh• 
diese sinnvolle Initiative unter -
stützen und Praktikumsplätze 
zur Verfügung stellen kann, er -
halten Sie weitere Informatio -
nen unter www.joblinge.de. 

Reisekostenerstattung: Hotelfrühstück F 
Das Bundesministerium der Fi -
nanzen hat am 5. März 2010 ein 
Anwendungsschreiben zum er -
mäßigten Umsatzsteuersatz fOr 
Beherbergungsleistungen heraus -
gegeben. Hintergrund ist, dass 
durch das Wachstumsbeschleuni -
gungsgesetz der Steuersatz für 
Beherbergungsleistungen seit 1. 
Januar 2010 auf 7 Prozent er -
mäßigt wurde. Künftig ist es Ho -
tels erlaubt, nicht begünstigte 
Leistungen, wie die Abgabe eines 
Frühstücks, die Nutzung von 

Kommunikationsnetzen, den 
Transport zwischen Bahnhof 
oder Flughafen und der Unter -
kunft, in der Rechnung pauschal 
zu einem Sammelposten (zum 
Beispiel „Business Package") zu -
sammenzufassen. Bei der Reise -
kostenabrechnung kann nun die 
Vereinfachungsregelung ange -
wendet werden, wonach der 
Sammelposten um 4,80 Euro 
(entspricht 20 Prozent der Ta -
gespauschale für Verpflegungs -
mehraufwendungen) zu kürzen 

ist. Unter bestimmten Vorausset -
zungen ist es künftig auch 
möglich, das Frühstück mit dem 
Sachbezugswert anzusetzen. 
Näheres im Anwendungsschrei -
ben unter www.bundesfinanz -
niinisterium.de , Menupunkt Ser -
vice -* BMF-Schreiben. 
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Urlaubsabgeltung: Zusatzurlaub für Schwerbehinderte 
und längere Arbeitsunfähigkeit 
Bezug nehmend auf die neuere 
Rechtsprechung zur Urlaubsab -
geltung (der vierwöchige gesetz -
liche Mindesturlaub verfällt 
nicht, wenn der Arbeitnehmer 
zum Ende des Übertragungszeit -
raums längere Zeit arbeitsun -
fähig ist; der LGAD berichtete) 
entschied das Bundesarbeits -
gericht (BAG) in einem brand -
neuen Urteil, dass der Anspruch 
auf Zusatzurlaub für Schwer -
behinderte (§ 125 Abs. I SGB 
IX) das Schicksal des gesetzli -
chen Mindesturlaubs teilt. Das 

BAG begründete seine Entschei -
dung mit dem Gleichlauf von ge -
setzlichem Mindest- und Zusatz -
urlaub. Das Landesarbeitsgericht 
Berlin -Brandenburg hatte - zeit -
lich praktisch gleichlaufend - 

noch entschieden, dass der Zu -
satzurlaub für Schwerbehinderte 
selbst dann verfällt, wenn ein Ur -
laubsantritt wegen lang andau -
ernder Erkrankung nicht mög -
lich ist. Das LAG begründete 
seine Entscheidung mit der Tat -
sache, dass das der Rechtspre -
chungsänderung zugrunde lie- 

gende Urteil des EuGH lediglich 
den gesetzlichen Mindesturlaub 
betraf und gerade nicht etwaigen 
Zusatzurlaub thematisierte. In -
teressant ist, dass das BAG in 
seiner Entscheidung darauf hin -
wies, dass die Tarifvertragspar -
teien bestimmen können, dass 
der über den gesetzlichen Min -
desturlaub hinausgehende tarifli -
che Urlaubsanspruch auch dann 
erlischt, wenn der Urlaubsan -
spruch wegen der Krankheit des 
Arbeitnehmers nicht erfüllt wer -
den kann. 

*eutschkurs ist nicht zwincend eine 
Belästigung nach dem AGG 
Das Landesarbeitsgericht Kiel 
entschied zuletzt, dass die Auf -
forderung zum Besuch eines 
Deutschkurses nicht grundsätz -
lich als Belästigung gem. § 3 
Abs. 3 AGG zu qualifizieren ist. 
Tm vom LAG zu entscheidenden 
Fall wurde eine kroatische Mut -
tersprachlerin aufgefordert, einen 
Deutschkurs zu besuchen, um 

wiederkehrende Verständnis -
schwierigkeiten am Arbeitsplatz 
abzustellen. Die Klägerin sah 
darin eine gezielte und nachhalti -
ge Diskriminierung auf Grund ih -
rer Nationalität, Rasse und ethni -
schen Zugehörigkeit und forderte 
ein Schmerzensgeld in Höhe von 
zumindest 15.000 Euro. Das 
LAG lehnte dies ab: Der Sprach- 

kurs sei nicht aufgrund Rasse 
oder ethnischer Herkunft sondern 
aufgrund mangelhafter Deutsch -
kenntnisse angeordnet. Weiter sei 
auch die Erheblichkeitsschwelle 
des § 3 Abs. 3 AGG nicht er -
reicht, da weder die Würde der 
Person verletzt, noch ein feindli -
ches Umfeld geschaffen wurde. 
Hierzu - so das LAG Kiel - be -
darf es einer für das Arbeitsver -
hältnis prägenden Bedeutung, 
einmalige Tathandlungen reichen 
im Regelfall nicht aus. 

Kein Vertrauensschutz für die Umsetzung des 
EuGH-Urteils zu Kündicuncsfristen 
.s Urteil des EuGH vom 
19.01.20 10 hat zur Folge, dass 
auf Kündigungen entgegen 
§ 622 Abs. 2 S. 2 BGB auch vor 
Vollendung des 25. Lebensjah -
res liegende Beschäftigungszei -
ten bei der Berechnung der Kün -
digungsfrist zu berücksichtigen 
sind (der LGAD berichtete). Das 
LAG Düsseldorf entschied nun, 
dass Arbeitgebern insoweit nur 
ausnahmsweise dann Vertrau- 

ensschutz zu gewähren ist, wenn 
die Verlängerung der Kündi -
gungsfrist für sie eine unzumut -
bare Härte bedeuten würde oder 
über einen vor Veröffentlichung 
des EuGH-Urteils bereits abge -
schlossenen Sachverhalt zu ent -
scheiden ist. Das LAG Düssel -
dorf gewährte im zu entschei -
denden Fall keinen Vertrauens -
schutz, da die diesbezügliche In -
teressenabwägung zwischen den 

Arbeitsvertragsparteien regel -
mäßig zu Gunsten des Arbeit -
nehmers ausgehe. Zudem sei 
aufgrund des unionsrechtlichen 
Gleichbehandlungsgrundsatzes 
und der Vielzahl der kritischen 
Stimmen mit der Entscheidung 
des EuGH zu rechnen gewesen. 
Eine unzumutbare Härte (zum 
Beispiel eine Existenzgefähr -
dung) sei im dem LAG vorlie -
genden Fall nicht zu erkennen. 

Aktuell: Abbruch von Betriebsratswahlen 
Vor dem Hintergrund der Betriebsratswahlen entschied das LAG Baden -
Württemberg, dass eine Betriebsratswahl nur dann im Wege einer einstwei -
ligen Verfügung abzubrechen ist, wenn sie im Fall ihres Stattfindens nichtig 
wäre. Die bloße Anfechtbarkeit der Wahl reicht dagegen für einen Abbruch 
nicht aus. Anderenfalls - so das LAG - könnten die Betriebsparteien im 
einstweiligen Verfügungsverfahren mehr erreichen als durch das für solche 
Fälle vorgesehene Anfechtungsverfahren möglich ist, da der gewählte Be -
triebsrat selbst bei erfolgreicher Anfechtung zunächst im Amt bleibt. 

Seife 3 

KURZ NOTIERT 

Entwendung 
Die Entwendung einer gering -
wertigen Sache rechtfertigt 
nicht in jedem Fall eine 
außerordentliche Kündigung. 
Nimmt ein angestellter Arbeit -
nehmer eine sich im Müll be -
findliche geringwertige Sache 
(hier: Kinderreisebett) an sich, 
so rechtfertigt dies nach An -
sicht des LAG Baden-Würt -
temberg nicht in jedem Fall 
eine außerordentliche Kündi -
gung. Die insoweit vorzuneh -
mende Interessenabwägung 
könne durchaus zugunsten des 
Arbeitnehmers ausfallen, wenn 
ein langjähriges, im Wesentli -
chen störungsfrei verlaufendes 
Arbeitsverhältnis vorliegt. 

Kein tariflicher Feiertags -
zuschlag für Ostersonntag 
Das BAG entschied vor weni -
gen Tagen, dass Arbeitnehmer 
keinen Anspruch auf Zahlung 
eines Feiertagszuschlags fir 
Ostersonntag haben. Zwar nor -
mieren Tarifverträge häufig ei -
nen Anspruch auf Feiertagszu -
schlag, aber bei dem Oster -
sonntag handele es sich gerade 
um keinen gesetzlichen Feier -
tag. Der Arbeitgeber hat dem -
entsprechend nur den im Tarif -
vertrag normierten Sonntags -
zuschlag, nicht aber den - 

höheren - Feiertagszuschlag zu 
zahlen. Der Auffassung desAr -
beitnehrners, dass Oster- und 
Pfingstsonntag jedenfalls in der 
christlichen Welt als Feiertage 
zu behandeln sind, folgte das 
BAG nicht. 

Bitte beachten Sie 
unsere Beilagen 



Seife 4 LGAD Nachrichten 2/2010 

KURZ NOTIERT 
5. Deutscher Kongress für 
Großhandel in Berlin 
Der diesjährige ,,Deutsche 
Kongress für Großhandel und 
Kooperationen" - der Bran -
chentreff schlechthin - findet 
am 21. Oktober in Berlin statt. 
Erneut wurden viele Anregun -
gen aus dem Kreis der Teilneh -
mer aufgegriffen. In informati -
ven Themenforen werden aus -
gewiesene Experten unserer 
Wirtschaftsstufe Trends, Ent -
wicklungen und Zukunftsstra -
tegien anhand von Best -Prac -
tice -Beispielen näher beleuch -
ten. Auch der konjunkturelle 
Ausblick wird gerade in der 
derzeitigen Wirtschaftslage 
nicht fehlen, genauso wenig 
wie praxisspezifische Work -
shops. Am Vorabend wird es 
die traditionelle Auftaktveran -
staltung geben. Der Groß -
handelskongress richtet sich an 
Entscheider aus Unternehmen 
und Verbänden, an Fachleute 
der Großhandelsbranche, an 
Lieferanten und Kunden unse -
rer Unternehmen. Er hat sich 
als Plattform zum Austausch 
und zur Diskussion etabliert. 
Programmeinzelheiten folgen 
in Kü rze unter www.lgad.de. 

AW-Prax 2010 
Die neue Ausgabe der Außen -
wirtschaftlichen Praxis für 
2010 mit praxisrelevanten 
Beiträgen zum Zollrecht 
(AEO, ATLAS, etc.) und Ex -
portkontrolle ist eingetroffen. 
Bei Interesse können Sie diese 
bei uns per Telefon bestellen: 
089/545937-37. 
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Die Fuchs GmbH überzeugt mit 
innovativer Mehrweg-Verpackung 

Viele kennen das Pro -
blem: Ein Kunde will 
seine Ware innerhalb der 
gesetzlichen Frist zu -
rückgeben. Die Original -
verpackung hat er bereits 
entsorgt. Wie bringt man 
die Ware, zum Beispiel 
einen Trockner, unbe -
schädigt wieder ins La -
ger zurück? Eine Ant -
wort darauf hat die Dr. Willy Fuchs GmbH an der Stadtgrenze von 
Fürth und Nürnberg gefunden. Sie hat ein Produkt entwickelt, mit 
dem sich Verpackungsmüll vermeiden und Zeit sparen lässt. ,,Safe 
Retoure" heißt die zum Patent angemeldete, wieder verwendbare 
Schutzhaube für den Transport von „weißer Ware" - wie zum Bei -
spiel von Kühlschränken und Waschmaschinen. Der kostengünsti -
ge „Überzieher" übersteht in der Praxis deutlich mehr als 50 Ein -
sätze. ,,Der Verpackungsmarkt ist ständig in Bewegung", sagt Ge -
schäftsführer Burkhard Gust. „Wir müssen selbst entwickeln, um 
dranzubleiben." Weitere Details unter www.saferetoure.de 

$ ÇPORTPREIS I 
BAYERN 2010 Exportpreis Bayern 201 0 

Bereits zum vierten Mal wird 
2010 der Exportpreis Bayern 
verliehen. Der Wettbewerb wird 
vom Bayerischen Staatsministe -
rium für Wirtschaft, Infrastruk -
tur, Verkehr und Technologie, 
vom Bayerischen Industrie- und 
Handelskammertag, von der Ar -
beitsgemeinschaft der bayeri -
schen Handwerkskammern und 
in Zusammenarbeit mit Bayern 
International veranstaltet. Er 
richtet sich an kleine und mittle -
re Unternehmen, die erfolgreich 
auf Auslandsmärkten agieren. 
Die Gewinner jeder Kategorie 

werden im Rahmen des „Export -
tages Bayern 2010" am 29. Ok -
tober durch den Bayerischen 
Wirtschaftsminister ausgezeich -
net. Als Preis werden ein indivi -
duell gefertigter Pokal eines 
bayerischen Kunsthandwerkers 
und eine Urkunde überreicht. 
Über jeden Preisträger und seine 
Erfolgsgeschichte wird ein ein -
bis zweiminütiger Kurzfilm ge -
dreht, der auf der Preisverleihung 
gezeigt und dem Unternehmen 
anschließend für Werbezwecke 
überlassen wird. Mehr dazu un -
ter www.exportpreisbayern.de 

19.-25. April 
21.— 23. April 
22 . April 
26. April 
28.— 29. April 

6 . Mai 

30. Mai - 1. Juni 
13.— 14Juli 
20.-21. Oktober 

Terminvorschau 

Bauma, München ( www.bauma.de ) 
Resale (Gebrauchtmaschinen), Karlsruhe ( www.resole.de ) 
Präsentation des Hafens Venedig, München (www.lgad.de) 
GAD -Außenhandelsausschuss, Nürnberg (www.lgad.de) 

e-procure Fachmesse für Einkauf und Logistik, Nürnberg 
( www.e-procure.de ) 
Europa -Forum 2010— der Marktplatz für Ihr Europageschäft, München 
( www.europa-forum-bayern.de ) 
Deutsch -Brasilianische Wirtschaftstage, München 
Zollforum Bayern, München + Nürnberg ( www.auwi-bayern.de ) 
5. Deutscher Kongress für Großhandel und Kooperafionen, Berlin 
(www.grosshandelskongress.de) 

KURZ NOTIERT 
Sozialwahlen 2010/2011 
Wir bedanken uns für die rege 
Teilnahme an unserer Mitglie -
derumfrage ,,Sozialwahlen 
2010/2011 ". Die Meldungen 
für die Verwaltungsausschüs -
se der Agenturen für Arbeit, 
die zuständig sind für die 
Überwachung und Beratung 
derselben, werden die Präsenz 
des Bayerischen Groß- und 
Außenhandels stärken. Auch 
das zahlreiche, ehrenamtliche 
Engagement in den Gremien 
der öffentlichen Körperschaf -
ten der gesetzlichen Kranken -
und Unfallversicherungen so -
wie an Arbeits- und Sozialge -
richten wird unsere Wirt -
schaftsstufe angemessen ri 
präsentieren. 

Neue Seewege entdecken 
Der Hafen Venedig präsentiert 
am 22. April in München, wie 
wichtig die Seewege von 
Europa in den Nahen Osten 
für die Importe und Exporte 
Bayerns sind. Venezia Logi -
stik, ein Unternehmen der Ha -
fenbehörde Venedigs, wird zu -
sammen mit der Italienischen 
Handelskammer die neuen 
Seelinien nach Syrien und 
Ägypten vorstellen und ge -
meinsam mit bayerischen 
Außenhändlern diskutieren, 
welche Chancen diese für de 
Handel mit sich bringen. 

Der LGAD unterstützt diese 
Veranstaltung in der IHK 
München und lädt herzlich 
ein. Programm und Einladung 
finden Sie anbei. 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5, 80333 Mönchen, 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 54 59 37-0 
Fax: (089) 54 59 31-45 

info@lgad.de 
www.lgad.de 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

lgadnbg@lgad.de 
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Euro-Schw(iche treibt die Preise im Hondel nach 
oben und gibt dem Export Rückenwind 

Zieht man den letzten Kon -
junkturtest des ifo-Instituts 
heran, dann hat sich die Ge -
schäftslage im Groß- und 

9enhandel spürbar verbes -
rt. Eine Mehrzahl der Un -

ternehmen spricht von aufge -
hellten Aussichten und erwar -
tet eine weitere Geschäftsbe -
lebung, auch wenn die Stim -
mung weiter vorsichtig opti -
mistisch bleibt. 

Nachfrage gestiegen 
Angesichts abgebauter Lager -
und Warenbestände und somit 
günstigerer Perspektiven haben 
die Großhändler ihre zurückhal -
tende Orderplanung aufgegeben 
und wollen nun im gleichen 
Umfang Waren bestellen wie 
vor Jahresfrist. Der Großhandel, 
der sich bereits bei der LGAD-

• frage im Dezember optimis -
tisch zeigte, legt wieder zu. 
Die verbesserte Nachfrage fuhr -
te sogar zu Lieferengpässen, vor 
allem auch auf den ausländi -
schen Beschaffungsmärkten. 
Für Letzteres sind insbesondere 
die gedrosselte Produktion und 
die angepassten Fracht- und 
Transportkapazitäten verant -
wortlich. 

Wareneinkauf verteuert sich 
Zusätzlich macht sich der 
schwächelnde Euro bei der Be -
schaffung auf Auslandsmärkten 
negativ bemerkbar. Viele Ge -
schäfte werden in Dollar abge -
wickelt. Der aber verteuerte sich 

ifo Geschäftsklima Deutschland 
Ito Konjunkturtest Mal 2010 
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in den vergangenen sechs Mo-
naten um 20 Prozent. Somit 
dürften die Verkaufspreise in 
den kommenden Monaten an -
steigen, vor allem bei Elektroar-
tikeln, Informations- und Kom-
munikationstechnik, Werkzeu-
gen, Textilien und Spielwaren. 

einsetzende wirtschaftliche Er -
holung könnte sonst ausge -
bremst werden. 

Export erhält Rückenwind 
Die deutschen Exporte haben in 
den letzten Monaten unerwartet 
deutlich zugelegt und profitieren 
vom gesunkenen Euro-Kurs, vor 

Euro-Konsolidierung allem bei Exporten in den 
vorrangig Dollar -Raum und nach Asien. 

Demnach wurden im April Wa -
ren im Wert von 75,5 Mrd. Euro 
exportiert und im Wert von 61,9 
Mrd. Euro importiert. Im März 
waren es sogar 85,6 Mrd. und 
68,4 Mrd. Euro. Das sind im 
Vorjahresvergleich Zuwachsra -
ten im zweistelligen Bereich. 
Die Belebung der Weltwirt -
schaft, die sich in den kräftig an -
ziehenden Bestellungen aus dem 
Ausland widerspiegelt und die 
deutlich aufgehellten Exporter -
wartungen bei den Unternehmen 
zeigen, dass die Exporte wohl in 
den nächsten Monaten weiter 
spürbar steigen werden. Dies 

Die momentane Sorge um die 
Stabilität des Euro verunsichert 
alle Wirtschaftsbeteiligten im 
gesamten Euro-Raum. Die 
Angst vor einer Inflation ist ge-
stiegen, die Kauflaune gesun-
ken. Deutschland und alle eu-
ropäischen Staaten stehen vor 
den umfangreichsten Haushalts-
einsparungen seit Jahrzehnten. 
Die Kunst dabei wird sein, die 
Entschuldungs- und Konsolidie-
rungsmaßnahmen so zu dosie-
ren, dass sie die Binnennachfra-
ge nicht abwürgen und die Ge-
samtwirtschaft nicht in eine Re-
zession abrutscht. Die eben erst 

wird der deutschen Wirtschaft 
kräftige Impulse geben. 

Personalpläne bleiben auf 
stabilem Niveau 
Die wirtschaftliche Belebung 
führt auch zu einer Stabilisie -
rung der Beschäftigung. Dafür 
sind jedoch auch die durch 
Kurzarbeit und durch den Abbau 
von Überstunden gesunkenen 
Arbeitskosten verantwortlich. 
Laut dem Institut der deutschen 
Wirtschaft haben deutsche Be -
triebe 2009 je Vollzeitarbeits -
kraft durchschnittlich 54.890 
Euro ausgegeben -1.200 Euro 
weniger als 2008. Die Personal -
pläne sehen derzeit kaum noch 
Einschränkungen vor. In Bayern 
sank die Arbeitslosenzahl um 
26.000 auf knapp 293.000. Die 
Arbeitslosenquote berträgt der -
zeit 4,7 Prozent. Das Thema 
Fachkräftemangel könnte für 
Unternehmen bald wieder aktu -
ell werden. 

Konjunkturelle Entwicklung 
Vieles wird in den nächsten Wo -
chen und Monaten von der Ent -
wicklung des Euro abhängen. 
Die Konjunktur in der Euro -
Zone dürfte aber auch bei einer 
weiteren Talfahrt nicht wegbre -
chen. Auch die guten Auftrags -
eingänge sowie die staatlichen 
Ausgabenkürzungen in ganz Eu -
ropa dürften sich mittelfristig 
positiv auf den Euro und somit 
auf eine stabile konjunkturelle 
Entwicklung auswirken. 

Mitgliederbefragung zur wirtschaftlichen Lage und Erwartung 
Um zukünftig mit Zahlen und Fakten Aussagen über Lage und Erwartungen der bayerischen 
Groß- und Außenhändler treffen zu können, wird die yam IGAD im Dezember 2009 durch- 

geführte Mitgliederbefragung zur regelmäßigen, halbjährlichen Umfrage ausgebaut. 
Der Fragebogen liegt dieser Ausgabe bei. Wir dürfen alle Mitgliedsunternehmen bitten, sich 
wieder tatkräftig an der Umfrage zu beteiligen. Vielen Dank. 
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KURZ NOTIERT 
Neue Informationspflichten 
für Dienstleister 
Ende Mai 2010 trat die 
Dienstleistungs-Jnformations -
pflichten-Verordnung (DL-In -
foV) in Kraft, die Dienstleis -
tern besondere Informations -
pflichten auferlegt. Ausge -
nommen davon sind nur eini -
ge Bereiche, wie zum Beispiel 
Finanzdienstleistungen, sozia -
le Dienstleistungen oder pri -
vate Sicherheitsdienste. Die 
Verordnung unterscheidet 
zwischen Informationen, die 
vor Abschluss eines schriftli -
chen Vertrages oder vor der 
Erbringung einer Dienstlei -
stung stets zur Verfügung ge -
stellt werden müssen und In -
formationen, die der Dienst -
leister auf Anfrage zur Ver -
fügung stellen muss. Die 
Verordnung kann unter 
www.lgad.de Rubrik Aktuel -
les herunter geladen werden. 

EU -einheitliche Bescheini -
gung lenkfreier Tage 
Seit Ende 2009 gibt es ein 
Formblatt, das die Einhaltung 
und Kontrolle der Sozialvor -
schriften EU -weit gewährleis -
tet. Das Formblatt dient dem 
Nachweis von Zeiten, für die 
der Fahrer keine Daten auf der 
Fahrerkarte nachweisen kann 
oder aber für die keine 
Schaublätter zur Verfügung 
stehen, um die Tätigkeiten der 
vorangegangenen 28 Tage zu 
belegen. Es ist nun möglich, 
neben Krankheit oder Urlaub 
auch andere Tätigkeiten (z. B. 
Lagerarbeiten oder Bereit -
schaftsdienst) anzugeben. Das 
Formblatt ist maschinenge -
schrieben auszufüllen und so -
wohl vom Verantwortlichen 
im Betrieb als auch vom Fah -
rer zu unterschreiben. Down -
load unter www.bag.bund.de 
-+ Service -+ Formulare. 

BGH: Angaben in Preissuchmaschinen müssen aktuell sein 
Der BGH hat kürzlich entschie -
den, dass ein Händler, der sein 
Angebot über eine Internet -
Preissuchmaschine bewirbt, 
wegen Irreführung in Anspruch 
genommen werden kann, wenn 
eine von ihm vorgenommene 
Preiserhöhung aus technischen 

Gründen erst verspätet in der 
Preissuchmaschine angezeigt 
wird. Es stelle einen besonderen 
Vorteil im Wettbewerb dar, 
wenn ein Anbieter mit seinem 
Angebot in der Rangliste einer 
bekannten Preissuchmaschine 
an erster Stelle stehe. Den 

Händlern sei es demzufolge zu -
zumuten, die Preise für in Preis -
suchmaschinen beworbene Pro -
dukte erst dann umzustellen, 
wenn die Änderung in der 
Suchmaschine auch tatsächlich 
angezeigt wird. 

Kostentragung bei Widerruf eines Fernabsatzvertrages 

Einem Verbraucher, der einen 
Vertragsabschluss im Fernabsatz 

widerruft, dürfen nicht die Kos -
ten der Zusendung der Ware auf -
erlegt werden. Im Widerrufsfall 
dürfen unter bestimmten Bedin -
gungen nur die Kosten der Rück -
sendung zulasten des Verbrau -
chers gehen - so entschied der 
Europäische Gerichtshof 
(EuGH) mit Urteil vom 15. April 

2010. Dieses Urteil gilt aller -
dings nur bei komplettem Wider -
ruf. Wird von mehreren gleich -
zeitig bestellten Waren nur ein 
Teil zurückgeschickt, so sind die 
Kosten für die Zusendung vom 
Verbraucher zu bezahlen, sofern 
diese im Bestellformular sep 
aufgeführt sind. 

Vergütung von Auslands-Umsatzsteuer 
Seit dem 1. Januar 2010 läuft das 
Vorsteuer-Vergütungsverfahren 
für in der EU ansässige Unterneh -
men nach einem neuen Verfahren. 
Deutsche Unternehmen stellen 
ihre Vergütungsanträge nicht 

mehr unmittelbar bei der auslän -
dischen Behörde des Landes, in 
dem die Umsatzsteuer zuvor ent -
richtet wurde, sondern zentral 
über das elektronische Portal des 
Bundeszentralamtes für Steuern 

( www.bzst.de ). Neu Ist ferner, 
dass Rechnungen, die den Vergü -
tungsanspruch belegen, nicht 
mehr im Original eingereicht und 
dass die Vergütungsanträge erst 
bis zum 30. September (bisher 30. 
Juni) des Folgejahres gestellt wer -
den müssen. 

Anderunc en bei der Vergabeverordnung 
Zukünftig wird es wesentliche 
Verfahrenserleichterungen bei 
den Eignungsnachweisen geben, 
die bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge von den Unternehmen 
erbracht werden müssen. Das 
Bundesministerium für Wirt- 

schaft und Technologie geht da -
von aus, dass diese Erleichterun -
gen bei etwa 80 Prozent aller 
Vergabeverfahren für Liefer- und 
Dienstleistungen greifen werden. 
Ausschreibungen von Bund, 
Ländern und Kommunen wer- 

den zudem künftig über die Ver -
gabeplattform des Bundes 
( www.evergabe-online.de ) ver -
öffentlicht. Das wird den Re -
chercheaufwand der Unterneh -
men für Ausschreibungen erl 
lich reduzieren. 

Mauteinordnung von Mehrachsern 

Aus gegebenem Anlass weist das 
Bundesamt für den Güterverkehr 
daraufhin, dass bei der Bestimmung 
der Achsklasse alle tatsächlich vor -
handenen Achsen zählen. Bei Lift -
beziehungsweise Hubachsen sind 
also alle vorhandenen Achsen zu 
berücksichtigen, unabhängig davon, 
ob diese Fahrbahnkontakt haben 
oder nicht. So genannte Tandemach -
sen zählen als zwei, Tridemachsen 
als drei Achsen. Besonders bei den 
Tandernachsen kommt es häufig zur 
falschen Mautklassifizierung durch 
die Mautschuldner, da bei der Fahr -
zeugzulassung und -besteuerung 
Doppelachsen bei einem Abstand 
von weniger als einem Meter als 
einachsig gelten. 

[GAD besucht Hafen Nürnberg 
Nachdem sich beim letzten 
Ausschuss im April die 
LGAD-Außenhändler mit 
dem Thema Zoll- und Ein -
fuhrbestimmungen beschäf -
tigt haben, wird der Som -
mer -Termin am Montag, den 
19. Juli einen Vor-Ort-Be -
such beim ,,bayernhafen 

Nürnberg" vorsehen. Dieser ist Süddeutschlands größtes, trimo -
dales Güterverkehrs- und Logistikzentrum mit einer jährlichen 
Umschlagleistung von ca. 13 Millionen Tonnen. Mit einer Rund -
fahrt und anschließender Präsentation werden Infrastruktur, 
Dienstleistung und Arbeitsweise eines modernen, internationa -
len Umschlagplatzes vorgestellt. Bei hoffentlich sommerlichem 
Wetter werden wir den Nachmittag mit einem Essen ausklingen 
lassen. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen. Nähere Inhalte 
siehe unsere Beilage mit Anmeldung! 
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Auskunftsanspruch eines abgelehnten Stellenbewerbers 
Das BAG hat dem EuGH mit 
Entscheidung vom 20. Mai 
2010 die Frage vorgelegt, ob ein 
abgelehnter Stellenbewerber im 
Rahmen einer Klage wegen 
Verstoßes gegen das Allgemei -
ne Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) einen Anspruch aufAus -
kunftserteilung hat. In dem vom 
BAG zu beurteilenden Fall war 
eine 1961 in Russland geborene 

Bewerberin von einem Soft -
wareunternehmen abgelehnt 
worden. Auf Nachfrage teilte 
das Unternehmen der Bewerbe -
rin weder den Ablehnungsgrund 
mit, noch ob überhaupt eine an -
dere Bewerberin eingestellt 
wurde. Die folgende Klage der 
Bewerberin wegen vorgeblicher 
Diskriminierung aufgrund ihres 
Alters, Geschlechts und ihrer 

Herkunft wiesen sowohl das Ar -
beitsgericht als auch das Lan -
desarbeitsgericht ab. Das Bun -
desarbeitsgericht führte zwar 
aus, dass der Klägerin nach na -
tionalem Recht kein Anspruch 
auf Auskunft über die Gründe 
der Ablehnung zusteht. Ob diese 
nationale Rechtslage jedoch eu -
ropäischem Recht entspricht, 
müsse der EuGH klären. 

Unendliche Geschichte: Urlaub bei Langzeiterkrankung 
Mit Beschluss vorn 15. April 
2010 legte das LAG Hamm dem 
EuGH die Frage vor, ob der ge -

jiche Mindesturlaubsan -
ruch bei lang andauernder Ar -

beitsunfähigkeit für jedes Jahr 
erhalten bleibt, so dass über Jah -
re hinweg Urlaubsansprüche an -
gesammelt werden können. In 
dem vom LAG zu entscheiden -
den Fall war ein seit dem 
1. April 1964 beschäftigter 
Schlosser ab dem 23. Januar 
2001 arbeitsunfähig und bezog 

ab dem I. Oktober 2003 befris -
tet Erwerbsminderungsrente. 
Das Arbeitsverhältnis wurde am 
31. August 2008 durch Aufhe -
bungsvertrag beendet, ohne 
dass der Kläger nochmals für 
die Beklagte tätig wurde. Nach 
der im Januar 2009 vorn EuGH 
verkündeten Entscheidung, wo -
nach der Arbeitnehmer seinen 
Urlaub behält, wenn er ihn we -
gen lang andauernder Arbeits -
unfähigkeit nicht nehmen konn -
te, verlangte der Kläger vom 

Unternehmen den Urlaub für 
die Jahre 2006 bis einschließ -
lich 2008. Da die im Januar 
2009 ergangene Entscheidung 
des EuGH nur den Urlaub des 
laufenden Jahres und des Vor -
jahres betraf, legte das LAG 
Hamm dem EuGH nun die An -
frage vor, ob die Urlaubsan -
sprüche unbegrenzt angesam -
melt werden können. Das LAG 
Hamm betonte, dass es die Not -
wendigkeit des jahrelangen An -
sparens nicht erkennen könne. 

AGB-Kontrolle: Überlassung eines Firmenwaens 
Eine in einem vorformulierten 
Vertrag enthaltene Klausel, wo -
nach der Arbeitgeber die Über -
lassung eines Firmenwagens an 
den Arbeitnehmer aus „wirt -

sftlichen Gründen" widerru -
e n n kann, stellt eine unangemes -
sene Benachteiligung dar, da der 
Arbeitnehmer nicht erkennen 
kann, wann der Arbeitgeber die 
wirtschaftlichen Gründe als ge -
geben ansieht. Im entschiedenen 
Fall wurde der Klägerin ein 
Dienstfahrzeug fir eine prognos -
tizierte Jahresleistung von 

49.500 Kilometern zur Verfü -
gung gestellt. In der zugrunde 
liegenden Vereinbarung hieß es, 
dass die Gebrauchsüberlassung 
aus „wirtschaftlichen Gründen 
widerrufen werden kann". Als 
die Klägerin mit dem Auto nur 
rund 30.000 Kilometer im Jahr 
fuhr, widerrief die Beklagte die 
Gebrauchsüberlassung mit der 
Begründung, dass die ver -
gleichsweise geringe Nutzung 
des Dienstfahrzeugs unwirt -
schaftlich sei. Auf die hiergegen 
gerichtete Klage beurteilte das 

BAG die Widerrufsklausel als 
unwirksam, da die Klausel gegen 
§ 308 Nr. 4 BGB i.V.m. § 307 
Abs.l BGB verstößt. Der Arbeit -
nehmer könne nicht erkennen, 
wann ein Arbeitgeber diese wirt -
schaftlichen Gründe als gegeben 
ansieht. Der Verbraucherschutz 
gebiete es aber, dass der Arbeit -
nehmer weiß, was auf ihn zu -
kommt, damit er sich darauf 
einstellen kann. Anderenfalls 
könnte der Arbeitgeber nach Be -
lieben in das Arbeitsverhältnis 
eingreifen. 

Ubernahme von Geldbußen für L <VV-Fahrer nicht immer 
beitragspflichtiges Arbeitsentgelt 
Das LSG Rheinland-Pfalz ent -
schied, dass die Übernahme von 
Verwarnungsgeldern durch ein 
Unternehmen fir ihre LKW-Fah -
rer kein beitragspflichtiger Ar -
beitslohn sein muss. Das LSG 
hob die vom Rentenversiche -
rungsträger getroffene Entschei -
dung auf, mit der die von einem 

Unternehmen bezahlten Geld -
bußen (z.B. wegen Lenkzeitüber -
schreitungen) den Kraftfahrern 
als beitragspflichtiges Arbeitsent -
gelt zugerechnet worden waren. 
Im Vordergrund der Übernahme 
der Geldbußen - so das LSG - 

hätten dessen eigenbetriebliche 
Interessen gestanden. Denn das 

Unternehmen hatte die Fahrer 
ausdrücklich angewiesen, unter 
Außerachtlassung güterverkehrs -
rechtlicher Bestimmungen tätig 
zu werden. Dabei sei es fir die 
Beurteilung der Zuwendungen 
ohne Belang, ob das Verhalten 
des Arbeitgebers von der Rechts -
ordnung zu billigen sei. 

KURZ NOTIERT 
Entschädigungsklage nach 
AGG wegen Bezeichnung 
als ,,Ossi" abgewiesen 

Das ArbG Stuttgart entschied, 
dass eine Stellenbewerberin 
von einem Unternehmen kei -
ne Entschädigung wegen Be -
nachteiligung aus Gründen der 
ethnischen Herkunft als Ost -
deutsche verlangen kann. Die 
aus der ehemaligen DDR 
stammende Klägerin begehrte 
von der Beklagten die Zah -
lung einer Entschädigung, da 
sie für eine ausgeschriebene 
Stelle nicht berücksichtigt 
wurde. Auf den zurückgesand -
ten Bewerbungsunterlagen be -
fand sich unter anderem der 
Vermerk ,,OSSI". 
Nach Auffassung des Gerichts 
kann die Bezeichnung als 
‚,Ossi" zwar diskriminierend 
gemeint sein und auch so 
empfunden werden, sie erfül -
le jedoch nicht das Merkmal 
der ethnischen Herkunft im 
Sinne des § 1 des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG). Selbst wenn davon 
ausgegangen wird, dass mit 
dem Begriff ,,Ethnie" Popula -
tionen von Menschen be -
schrieben werden, die durch 
ihre Herkunft, ihre Geschich -
te, ihre Kultur, durch ihre Ver -
bindung zu einem spezifi -
schen Territorium und durch 
ein geteiltes Gefühl der Soli -
darität verbunden sind, so 
werde die Bezeichnung ‚,Ossi" 
nicht dem Begriff der Ethnie 
als Gesamtgefüge dieser Ele -
mente gerecht. Die Gemein -
samkeit ethnischer Herkunft 
könne sich in Tradition, Spra -
che, Religion, Kleidung oder 
in gleichartiger Ernährung 
ausdrücken. Außer der Zuord -
nung zum ehemaligen DDR -
Territorium fehle es bei den 
„Ossis" an diesen Merkmalen, 
zumal die DDR nur 40 Jahre 
bestand. 
Gegen das Urteil des Arbeits -
gerichts kann die Klägerin 
binnen eines Monats nach 
seiner Zustellung Berufung 
beim LAG Baden-Württem -
berg einlegen. 
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Mexiko - Drehscheibe des Handels mit gro3em Potenzial 
Der Freistaat Bayern unter -
hält seit 2001 als einziges 
deutsches Bundesland ein 
Verbindungsbüro in Mexiko. 
Die zahlreichen Freihandelsab -
kommen, darunter mit der EU so -
wie mit den USA und Kanada 
(NAFTA) machen das Land zu 
einem strategischen Partner der 
bayerischen Wirtschaft. Durch 
die Nordamerikanische Freihan -
delszone NAFTA hat man über 
Mexiko Zugang zu über 400 
Mio. Verbrauchern. Mit einer 
jungen Bevölkerung von derzeit 
knapp 110 Mio., die jährlich um 
rund eine Million wächst, und ei -
ner starken industriellen Basis 

Mexiko ist ein bedeutender Automobilstandort, der Fahrzeuge und Fohrzeugteile export i ert * 

verfügt Mexiko über einen weiter 
expandierenden Binnenmarkt. 

Mexiko - für Verkäufer 
Der kaufkräftige Teil der mexi -
kanischen Bevölkerung (derzeit 
rund 25 Mio.) bietet einen inter -
essanten Markt für hochwertige 
Konsumgüter, von Autos über 
Textilien, Wohn-Accessoires bis 
hin zu Lebensmitteln. Qualitäts -
produkte aus Deutschland besit -
zen in Mexiko ein hohes Image. 
Die mexikanische Industrie 
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dukten, von Autos und Kfz-Tei -
len, von Metall- und Kunststoff -
erzeugnissen, Lebensmitteln, 
Getränken und Baustoffen. 

Mexiko - für Einkäufer 
Der Markt bietet ein breites 
Spektrum von Gütern an, die von 
Lebensmitteln über Designer -
zeugnisse und Rohstoffe bis zu 
industriellen und technologi -
schen Produkten reichen. Zu den 
traditionellen Industriewaren 
zählen Baumaterialien sowie 

sucht innovative Produkte und 
Handelslösungen, die zur Pro -
duktivitätssteigerung und Nach -
haltigkeit beitragen. Zu den 
potenziellen Industriekunden in 
Mexiko zählen insbesondere die 
Hersteller von Elektronikpro-

21. Juni 
10.-12. Juli 

13+14. Juli 
22. Juli 
26.-30. Juli 
26. Juli 

25.-26. August 
1.-4. Oktober 
6.-8. Oktober 

Bayerische Repräsentanzen im Profil 

Der Freistaat Bayern hat seit Mitte der 90er Jahre im Rahmen der Außenwirtschafts -
förderung ein weltweites Netz von 22 Auslandreprösentonzen ( www.stmwivt.boyern.de 
/aussenwirtschoft) aufgebaut. Diese beraten, informieren und vermitteln bayerischen 
Unternehmern Kontakte vor Ort und unterstützen so bei der Erschließung neuer Auslands -
märkte oder beim Auf- und Ausbau von Vertriebsstrukturen. 
Unter der Rubrik ,,Reprüsentonzen im Profil" werden wir deren Service und die Markt -
potentiale vor Ort vorstellen. Wir beginnen mit dem Markt Mexiko. 

Terminvorschau 
"chinaforum breakfast club", Nürnberg ( www.chinaforumbayern.de ) 
Trendset - Int. Fachmesse für Wohnambiente, Tischkultur , Lebensart, 
München ( www.trendset.de ) 
Zollforum Bayern, München + Nürnberg ( www.zollforum-bayern.de ) 
Asien-Pazifik -Forum 2010, Nürnberg ( www.auwbayern.de ) 
Trendwerkstoff Visual Merchandising, Dorfen (www.akademie-handeLde) 
Bayerischer Wirtschaftstag ,,Verkehrspolitik ist Zukunftssicherung", 
Regensburg ( www.wbu.de ) 
TALENTS - Die Jobmesse, München ( www.talents.de ) 
Unternehmerreise Saudi-Arabien (www.lgad.de Rubrik Veranstaltungen) 
Bayerische Delegationsreise „Verkehr und Logistik" von Staotssekretärin 
Hessel nach Triest ( Bewerbung unter www.bayern-internationaLde ) 

Metall- und Kunststofferzeug -
nisse. In den letzten Jahrzehnten 
hat sich Mexiko als bedeutender 
Automobilstandort etabliert, der 
Fahrzeuge und Fahrzeugteile ex -
portiert. Elektronische Produkte 
machen rund ein Viertel der me -
xikanischen Exporte aus. Neben 
der Fertigung von Haushalts -
geräten, Unterhaltungselektro -
nik, Computern und Handys 
werden inzwischen auch elektro -
nische Apparate und medizin -
technische Produkte hergestellt. 
Daneben sind Cluster für Soft -
wareentwicklung und für Multi -
media entstanden. 

Deutschen Handelsfirmen 
bietet Mexiko eine Vielzahl an 
Geschäftspotentialen. 
Mehr Informationen zum Markt 
Mexiko haben wir unter Aktuel -
les auf www.lgad.de hinterlegt. 

Ihr Mexiko-Ansprechpartner 
Christian Weber 
State of Bavaria -

Mexico Office 
German Centre 
Telefon: +52 55 

1500-5905 
bayernahkmexiko.com.mx 

KURZ NOTIERT 
Bayerische Leistungsschau 
in Brüssel 
Die Vereinigung der Bayeri -
schen Wirtschaft wird mit der 
Vertretung des Freistaats bei 
der EU vom 5.-6. Oktober ei -
nen „Tag der Bayerischen 
Wirtschaft" veranstalten. Un -
ternehmen können im Rah -
men einer Leistungsschau ihre 
Produkte und Dienstleistun -
gen einer europäischen Öf -
fentlichkeit vorstellen. Im Hof 
der Bayerischen Vertretung 
wird dazu ein Messezelt auf -
gebaut, in dem sich die Unter -
nehmen mit eigenen Ständen 
präsentieren können. Gleich -
zeitig werden sie Gelegenheit 
haben, sich im persönlic 
Austausch mit Mitgliedern de 
Kommission und des Europäi -
schen Parlaments über die Ar -
beit der EU zu informieren. 
Jedes LGAD-Mitgliedsunter -
nehmen kann teilnehmen. 
Nähere Informationen erhalten 
Sie unter 089/545937-37 oder 
www.vbw-bayern.de Rubrik 
Themen / Europa im Profil. 

Aus LBE wird HBE 
Der Landesverband des 
Bayerischen Einzelhandels hat 
sich durch Mehrheitsbeschluss 
auf der Delegiertenversamm -
lung zum 27. April umbenannt 
zum ,,Handelsverband Bayern 
- Der Einzelhandel e.' 
(HBE). Die Umbenennung is 
Teil der Neustrukturierung der 
gesamten Einzelhandelsorga -
nisation in Deutschland. Auch 
der Internetauftritt wurde in 
diesem Zuge angepasst. 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5, 80333 München 

Postfach 201337 
80013 München 

Tel. (089) 5459 37— 0 
Fax: (089) 54 59 37— 30 

info@lgad.de 
www.lgad.de 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel.: (0911) 203180 
Fax: (0911) 22 16 37 
nuernberg@lgad.de 
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Spürbarer Optimismus in den LGAD -
Mitgliedsunternehmen 

Die Stimmung in den Unter -
nehmen des bayerischen 
Groß- und Außenhandels hat 
h verbessert. Das ist das Er -
nis unserer aktuellen Mit -

gliederumfrage, die sich mit 
dem Trend zahlreicher Kon -
junkturunifragen der letzten 
Wochen deckt. 

Insgesamt gab es in den meisten 
Unternehmen des bayerischen 
Groß- und Außenhandels spür -
bare Umsatzzuwächse und einen 
Anstieg der Beschäftigten. 
Während sich bei der letzten Um— 
frage nur rund 8 Prozent der 
befragten Unternehmen mit den 
Gewinnen zufrieden zeigten, sind 
es bei dieser Umfrage rund 26 
Prozent. Umgekehrt ist derAnteil 
der unzufriedenen Unternehmen 
t 24 Prozent sogar etwas größer 
bei unserer Umfrage im De -

zember 2009. Derzeit können 
also noch nicht alle Unternehmen 
vom Aufschwung profitieren. 
Vor allem bei den überwiegend 
im Außenhandel aktiven Unter -
nehmen gehen die Einschätzun -
gen auseinander, analysiert 
LGAD-Präsident Prof. Dr. Dr. 
h.c. mult. Erich Greipl: ,,Die 
Außenhandelszahlen zeigen, dass 
die einzelnen Wirtschaftsräume 

Bundesa 

sich mit unterschiedlichen Ge -
schwindigkeiten von den Folgen 
der Wirtschaftskrise erholen. Das 
führt zu Verschiebungen in den 
internationalen Handelsbeziehun -
gen, die sich in jedem Unterneh -
men anders auswirken. Vor allem 
der Handel Bayerns mit den Län -
dern Mittel- und Osteuropas hat 
sich noch nicht von der Krise er -
holt. Auch das USA-Geschäft 
bleibt schwach. Mit zweistelligen 
Wachstumsraten erfreulich posi -
tiv entwickelt sich dagegen das 
Geschäft mit westeuropäischen 
Staaten wie Portugal, Großbritan -
nien und den Niederlanden. Er -
wartungsgemäß erholt sich auch 
Asien schnell. Es wird aber sicher 
noch eine Weile dauern, bis die 
Märkte sich wieder eingespielt 
haben." 

In Summe zuversichtlich fallt der 
Ausblick auf die kommenden 
sechs Monate aus: 57 Prozent der 
Unternehmen beurteilen ihre Um -
satzerwartungen optimistisch. Ob 
sich das allerdings auch in höhe -
ren Gewinnen niederschlägt ist 
äußerst fraglich. Nur 28 Prozent 
der Unternehmen rechnen damit. 
Der Preisdruck, so LGAD-Präsi -
dent Prof. Greipl, bleibt also wei -
terhin ein großes Thema: „Zwar 

1AGEBEL1ELL3 in GSS- ud A3SEVŒL BAYEF1 N 
Bewertung mit Schulnote 1-2 im Ha l bjahresvergleich 2009/2010 

50% -- 

Un sitze Gewrne Prehe Auftrig. 

o 2.Hathr2OO9 al. Hahr2OlO 

Gesch0ftskira 

rechnen mit Blick auf die zweite 
Jahreshälfte mehr Unternehmen 
damit, höhere Preise zu erzielen, 
doch trotz besserer Auftragslage 
und wachsender Umsätze bleiben 
die Rahmenbedingungen hart. Zu 
den häufigst genannten Proble -
men gehört auch nach wie vor die 
Zahlungsmoral - neben den 
Dauerthemen Bürokratie und 
Nebenkosten, die generell eine 
schwere Hypothek fur den Stan -
dort Deutschland bleiben." 
Aufgrund der positiven Entwick -
lung will die übergroße Mehrheit 
der Betriebe auch die Mitarbeiter -
zahl stabil halten. 7 Prozent pla -
nen sogar Neueinstellungen, 20 
Prozent der Betriebe schließen 
aber auch einen Personalabbau in 
nächster Zeit nicht aus. Kurzar -
beit bleibt nach wie vor ein The -
ma: Mit 21 Prozent liegt der An- 

teil der Unternehmen, die von 
diesem Instrument Gebrauch ma -
chen, nur geringfügig unter dem 
der Umfrage zur Jahreswende (25 
Prozent) - und diese Zahl wird im 
nächsten halben Jahr stabil blei -
ben. Das zeigt, dass auch weiter -
hin eine moderate Lohnpolitik 
erforderlich ist, um Beschäfti -
gung im Groß- und Außenhandel 
zu sichern. 

Nach wie vor positiv ist die hohe 
Ausbildungsbereitschaft der Un -
ternehmen zu beurteilen. Insge -
samt 84 Prozent der Betriebe 
halten an der Zahl der Lehrlinge 
fest oder schaffen sogar zusätz -
liche Ausbildungsplätze. Das 
zeigt, dass die Mitgliedsunterneh -
men des LGAD verantwortungs -
voll in die Zukunft blicken und 
auf ihren Nachwuchs setzen. 

rbeitsgericht kippt Grundsatz der Tarifeinheit 
Der Zehnte Senat des BAG 
schloss sich vor wenigen Tagen 
der vorn Vierten Senat des BAG 
dargelegten Rechtsauffassung 
zur Tarifeinheit ausdrücklich an. 
Nach nunmehriger Auffassung 
des BAG gelten fur ein Arbeits -
verhältnis, dessen Parteien an 

einen Tarifvertrag gebunden 
sind, die Rechtsnormen dieses 
Tarifvertrages zwingend und 
unmittelbar. Sie können auch 
dann nicht nach dem Grundsatz 
der Tarifeinheit verdrängt wer -
den, wenn der Arbeitgeber 
durch seine Mitgliedschaft in ei- 

nem tarifschließenden Arbeitge -
berverband zugleich an einen 
mit einer anderen Gewerkschaft 
für Arbeitsverhältnisse dersel -
ben Art geschlossenen Tarifver -
trag unmittelbar gebunden ist. 
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KURZ NOTIERT 
,,Haus der Forschung" 
bündelt Innovations -
förderung und -beratung 
Seit Ende Juni hat Bayern eine 
zentrale Förderberatungsstelle 
im Bereich Innovationen: Im 
so genannten ,,Haus der For -
schung" in Nürnberg bündelt 
der Freistaat Bayern im Rah -
men seines Mittelstandpaktes 
Bayern die Kompetenzen im 
Bereich Innovationsfbrderung 
und -beratung unter einem 
Dach. Eine zweite Niederlas -
sung wird in der Landeshaupt -
stadt München zum 1. Januar 
2011 folgen. Ziel der beiden 
Einrichtungen ist es, kleine 
und mittlere Unternehmen 
zielgerichtet darin zu unter -
stützen, die verschiedenen In -
strumente der Technologieför -
derung auf Landes- und insbe -
sondere Bundes- und EU-Ebe -
ne noch stärker als bisher zu 
nutzen. Mehr dazu unter 
www.haus-der-forschung.de. 

Ausländische Strafzettel in 
Deutschland vollstreckbar 
Wer im EU-Ausland Geld -
bußen bekommt, muss einem 
Gesetzentwurf zufolge zu -
künftig auch in Deutschland 
mit einer Vollstreckung rech -
nen. Demnach sollen im EU -
Ausland verhängte Bußgelder 
über 70 Euro auch in Deutsch -
land eingetrieben werden 
können. 
Das Gesetz tritt voraussicht -
lich am 1. Oktober 2010 in 
Kraft. 

Bayerischer Qualitätspreis 
2011 
Unternehmen, die sich für eine 
Bewerbung für den Bayeri -
schen Qualitätspreis 2011 in -
teressieren, können sich noch 
bis 1. September 2010 beim 
LGAD Bayern melden. Eine 
kurze schriftliche Interessens -
bekundung ist zunächst aus -
reichend, um vom Verband 
nominiert zu werden. Ausge -
zeichnet werden Unternehmen 
mit Sitz in Bayern, die heraus -
ragende Leistungen auf dem 
Gebiet der ganzheitlichen Un -
ternehmensqualität erbringen. 

Beschränkung der Nutzung von 
Stra3entunneH cemä3 ADR 
Mit dem ADR 2007 sind ein -
heitliche Vorschriften für die 
Beschränkung der Nutzung von 
Tunneln bei Gefahrguttranspor -
ten eingeführt worden. Die 
Kennzeichnung beschränkter 
Tunnel erfolgt seitdem mit den 
Buchstaben B bis E. Jedem ge -
fährlichen Stoff wiederum ist 
zusätzlich zu seiner vierstelli -
gen UN-Nummer ein Tunnelbe -
schränkungscode zugeordnet, 

der auch in den Beförderungs -
papieren enthalten sein muss. 
Hieran kann der Transporteur 
erkennen, ob er mit der Ladung 
den entsprechenden Tunnel pas -
sieren darf. Aktuelle Daten über 
Tunnelbeschränkungen enthält 
die Internetseite des Bundesver -
kehrsministeriums ( www.bm -
vbs.de -± Verkehr -* Güterver -
kehr & Logistik -* Gefahrgut). 
Fahrer, die widerrechtlich ge- 

sperrte Tunnel passieren, riskie -
ren ein Bußgeld von 500 Euro. 
Fehlt der Code in den Papieren 
drohen Strafgelder von 100 
(Fahrer) bis 500 Euro (Auftrag -
geber, Verlader, Beförderer). 

Kreditmediation: Kreditklemme vermeiden - 

Kreditkonsens cestalten 
Im Auftrag der Bundesregierung 
leitet und koordiniert der Kredit -
mediator Deutschland den Aufbau 
eines Kreditmediationsverfahrens. 
Er koordiniert als bankenunab -
hängiger, neutraler Vermittler das 
Mediationsverfahren zwischen 
Unternehmen und Kreditwirt- 

schaft und begleitet die Unterneh -
men bei Bedarf in den verschiede -
nen Phasen des Verfahrens. Ziel 
ist es, geeignete Wege fir eine Lö -
sung zwischen allen Beteiligten zu 
finden und damit eine Finanzie -
rung zu ermöglichen. Einen 
Überblick über den Ablauf eines 

Kreditmediationsverfahrens 
wie Informationen zur Antrag -
stellung (seit Ende März 2010 
möglich) finden Sie unter www. 
kreditrnediator-deutschland.de. 
Anfragen können auch telefonisch 
unter der Hotline 069 / 244 346 
888 vorgebracht werden. 

Förderung von Dieselpartikelfiltern geht weiter - 

erstmals auch für Nutzfahrzeuge 
Das Programm zur Förderung 
der Nachrüstung von Diesel -
Pkw mit Partikelfiltern wird 
auch im Jahr 2010 fortgeführt. 
Neu ist, dass erstmals auch Par -
tikelfilternachrüstungen von 
leichten Nutzfahrzeugen mit 330 
Euro bezuschusst werden kön -
nen. Gefördert wird die Nachrü- 

stung von Nutzfahrzeugen mit 
einer zulässigen Gesarntmasse 
bis zu 3,5 Tonnen, wie sie vor al -
lem im innerstädtischen Liefer -
verkehr genutzt werden. Um die 
Förderung zu erhalten, müssen 
Nutzfahrzeuge vor dem 17. De -
zember 2009 erstmals zugelas -
sen worden sein. Die Nachrü- 

stung muss zwischen dem 13. 
Mai 2010 und dem 31. Dezem -
ber 2010 erfolgen. Förderanträge 
können seit 1. Juni 2010 beim 
Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (www.bafa. 
online gestellt werden. Dort ib 
halten Sie auch weitere Informa -
tionen. 

REACH: Acht neue Stoffe in 
die Kandidatenliste aufgenommen 
Die Veröffentlichung der erwei -
terten Liste ist fir den Handel von 
Bedeutung, da die Aufnahme ei -
nes Stoffes in der Kandidatenliste 
zu unmittelbaren Pflichten für 
Lieferanten von Erzeugnissen 
(Hersteller oder Händler) führt. 
Gemäß Artikel 33 der REACH -
Verordnung entsteht eine Infor -
mationspflicht innerhalb der Lie -
ferkette. Diese bezieht sich dabei 
nicht auf Chemikalien, sondern 
auf Erzeugnisse wie zum Beispiel 
Bauteile, Textilien, Maschinen, 
Elektroartikel. Lieferanten von 

Erzeugnissen müssen ihren Ab -
nehmer informieren, sofern ein 
Kandidatenstoff in einer Konzen -
tration über 0,1 Massenprozent 
im Erzeugnis enthalten ist. Die In -
formation an gewerbliche Kun -
den muss dabei unaufgefordert 
erfolgen. Auch gegenüber priva -
ten Endkunden (Verbrauchern) 
besteht eine Informationspflicht -
allerdings nur auf Anfrage und 
dann innerhalb einer Frist von 45 
Tagen. Die Kandidatenliste ist auf 
den Webseiten der ECHA einzu -
sehen ( www.echa.eu ). 

RE4Ç4VJpÂTO] 
AUF DEUTSCH 
Die rpäische dieniikalin1igentur 
(ECHAqt'kiirzlich4as ,RecketthDLjn. 
s rumii : .REACHN av i ga t or 1 flp : // 
gudan.echa.europa.eu/navigator_de 
htmj.ischer . gçe frei geshal-1 
tel. eNüvigator 1ff ein Hilfsmittel, das 
Herstellern, ImporteUren, nachgschol -
tetepAnenderiiád 11öndlemfhe 
niihiflStoffen owle Herstelfern oder 
Importeuren Von Erzeugnissen dabei 
hilft, die Verpflicht p 1 die sidMr sie , 
aus der REACH -VerrJnung ergehen, zu 
ermitteln. 
Darinous Iief r. er Hinwe ‚zur 
Erfüffüitg dieser VrpfIttungen. 
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Aus den FASO -Arbeitskreisen 
Der nachhaltige Erfolg unserer 
seit 2004 laufenden FASO -Ar -
beitskreise wurde durch die 
große Teilnehmerzahl bei den 
Veranstaltungen in München und 
Augsburg am 1. und 7. Juli 2010 
wieder bestätigt. In den Konfe -
renzräumen der Firma ANZAG 
in München und der Firma 
Siegle in Augsburg, denen wir 
für die bereitwillig übernomme -
ne Gastgeberrolle sehr herzlich 

danken, wurde das Thema „Da -
tenschutz im Arbeitsverhältnis" 
im Rahmen einer Power-Point -
Präsentation dargestellt und dis -
kutiert. Der vorgestellte Referen -
tenentwurf des Bundesministeri -
ums des Inneren zeigt, dass die -
ses Thema noch längere Zeit auf 
der politischen Agenda sein dürf -
te, so dass Nachfolgeveranstal -
tungen 2011 notwendig werden 
könnten. 

In diesem Zusammenhang weisen m4 
auf unsere Umfrage zumThema 0 Be -
triebhche Altersvorsorge" in den Beilo 
gen zu dieser Ausg%b4eçLGAD-No( 
rkhten hin und biuèisre,den Fragebd-• 
gen ausgefüllt on uns ztirückzusenden, 

Bei Interesse an diesem Thema ist go -
plool 1 die FASO-Are& Tcrdlse Ende ,d ; -' 
Jabes damit zu befassen 

Au 3erordentliche Kündi9 un eines Systemadministrators 
Das LAG München hat die frist -
e Kündigung eines haustech -
chen Revisors, der auch als 

Systemadministrator fungierte, 
bestätigt. Der Administrator 
verschaffte sich mit Fernzugriff 
Zugang auf das Laufwerk 
,,P:/Personal" und sah dort ver -
schiedene Daten an. Außerdem 
sichtete er während der Abwe -
senheit eines Mitgeschäftsfüh -
rers dessen E-Mail -Postfach 
und suchte gezielt in ,,Gesende -
te Objekte" nach einer bestimm- 

ten E-Mail, die den Anschein er -
weckte, der Mitgeschäftsführer 
übersende sensible Daten an 
eine Konkurrenzfirma. Ver -
schiedene Ausdrucke dieser E -
Mail legte er dem anderen Ge -
schäftsführer vor, um den abwe -
senden Geschäftsführer ,,anzu -
schwärzen". Der Arbeitgeber 
kündigte daraufhin das Arbeits -
verhältnis fristlos. Diese Kündi -
gung bestätigte das LAG. Der 
Arbeitgeber müsse sich darauf 
verlassen können, dass ein Sy- 

stemadministrator auch in Aus -
nahmesituationen seine Rechte 
nicht missbrauche und nach 
Material suche, um andere Ar -
beitnehmer oder Geschäftsfüh -
rer zu belasten. 

© S.-Hotschlaeger/pixelio.de 

Keine Mitbestimmunc bei Verbot der Handynutzung 
Das LAG Rheinland-Pfalz ent-

Id schied Ende letzten Monats, dass 

r Arbeitgeber berechtigt ist, 
i Arbeitnehmern die Nutzung 

privater Handys während derAr -
beitszeit zu verbieten. Diesbe -
züglich muss der Arbeitgeber 
auch nicht den Betriebsrat betei -
ligen. Im vom LAG entschiede -
nen Fall vertrat der Betriebsrat 
der Beklagten die Auffassung, 

bei der Benutzung von Mobilte -
lefonen handele es sich um mit -
bestimmungspflichtiges Ord -
nungsverhalten i.S.v. § 87 Abs. I 
Nr. 1 BetrVG. Mit dieser Be -
gründung verlangte der Betriebs -
rat vom Arbeitgeber die Unter -
lassung der Verbotsdurchsetzung. 
Das LAG Rheinland-Pfalz wies 
- wie bereits die Vorinstanz - die -
ses Ansinnen des Betriebsrats ab. 

Nach Auffassung des Landesar -
beitsgerichts gehört es zu den 
selbstverständlichen Pflichten je -
des Mitarbeiters, während der Ar -
beitszeit das Handy weder aktiv 
noch passiv zu benutzen. Mit sei -
nem Verbot stellt derArbeitgeber 
dies lediglich klar und konkreti -
siert die Arbeitspflicht. Für eine 
Zustimmung besteht daher keine 
Veranlassung. 

Fortsetzung von Seite 1: 

Grundsatz Tarifeinheit 

Dies bedeutet im Ergebnis, dass 
für verschiedene Arbeitnehmer 
eines Betriebes unterschiedli -
che Tarifverträge gelten kön -
nen. Es gebe - so das BAG - 

keinen übergeordneten Grund -
satz, dass in einem Betrieb für 
verschiedene Arbeitsverhältnis -
se derselben Art nur einheitli -
che Tarifregelungen zur An -
wendung kommen können. 

Im vorn BAG zu entscheidenden 
Fall war ein Arzt im Kranken -
haus beschäftigt und verlangte 
als Mitglied des Marburger Bun -
des für den Monat Oktober 2005 
einen Urlaubsaufschlag nach 
den Bestimmungen des Bundes -
angestellten - Tari fve rtrage s 
(BAT). Die Beklagte verweiger -
te die Zahlung des Urlaubsauf -
schlags mit dem Argument, dass 
der für die Mitglieder des Mar -
burger Bundes geltende BAT 
nach dem Grundsatz der Tarif- 

einheit vorn TVÖD als spezielle -
rem Tarifvertrag verdrängt wor -
den sei. Ihr Ansprechpartner für 
dieses Thema ist RA Tobias 
Handschuch, Tel.: 089/54593 7-
12, t.handschuchIgad.de 

KURZ NOTIERT 

Kündigung eines 
Arbeitnehmers wegen 
Minderleistung 
Kündigt ein Arbeitgeber einen 
Arbeitnehmer wegen einer 
qualitativen Schlechtleistung, 
muss er in einem Kündigungs -
schutzprozess unter anderem 
darlegen und beweisen, dass 
der Arbeitnehmer längerfristig 
die durchschnittliche Fehler -
haftigkeit aller mit ihm ver -
gleichbaren Mitarbeiter erheb -
lich überschritten hat. Dazu 
muss der Arbeitgeber darle -
gen, welche Fehlerquote die 
mit dem Arbeitnehmer ver -
gleichbaren Mitarbeiter haben 
und welcher Art und Schwere 
die Fehler dieser Mitarbeiter 
sind. 

Privatnutzung von 
Dienstwagen bei längerer 
Erkrankung 
Die Frage, ob bei einer länge -
ren Erkrankung der privat ge -
nutzte Dienstwagen zurückge -
geben werden muss, war bis -
her umstritten. Das LAG Ba -
den-Württemberg hat nun 
festgestellt, dass mit dem 
Ende der Entgeltfortzahlung 
auch das Recht des Arbeitneh -
mers endet, bei einer Erkran -
kung das Fahrzeug weiterhin 
privat zu nutzen. Einer beson -
deren Vereinbarung bedürfe es 
hierzu nicht. Das LAG hat die -
se Entscheidung u.a. damit be -
gründet, dass der Geldwert des 
Sachbezuges bei der Berech -
nung der Krankengeldhöhe 
berücksichtigt werde und des -
halb der Arbeitnehmer nicht 
zusätzlich noch den Dienstwa -
gen nutzen könne. 

Sanierte Gewerbe -
immobilie in Freising 
abzugeben 
Das Objekt ist geeignet für 
Lager, Großhandel, Spedition 
oder Produktion. Baujahr 
1987, 5.190m 2 Gesamtfläche, 
davon ca. 2.100 m 2 für Hoch -
regallage, 8.500 m 2 Grund -
stücksfläche, 10 LKW-Anlie -
ferungszonen. Exposé vorhan -
den (s. Foto links), Besichti -
gung jederzeit möglich. 
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Österreich - Idealer Handelspartner 
für den Einstieg ins Auslandsgeschäft 

Das Nachbarland Ist Bayerns 
weltweit wichtigster Wirt -
schaftspartner mit einem Han -
delsvolumen von 24,5 Milliar -
den Euro im Jahr 2009. 

gaidsjflc1Io4e 

Dies entspricht fast dem Handel 
mit allen EU-Beitrittsländern 
zusammen. Folgerichtig hat der 
Freistaat im April 2010 ein Wirt -
schaftsbüro bei der Deutschen 

Handelskammer in Österreich 
eingerichtet. 

Seit 2008 hat die Alpenrepublik 
die USA vorn Spitzenplatz ver -
drängt. Umgekehrt gilt dassel -
be: Bayern belegt im Warenaus -
tausch mit einem Anteil von 9,6 
Prozent (Exporte) und 11 Pro -
zent (Importe) unter den deut -
schen Bundesländern den ersten 
Rang. Etwa 400 österreichische 
Unternehmen haben sich bereits 
bei uns angesiedelt, darunter 
namhafte Unternehmen wie 
Binder Holz, Magna-Steyr oder 
OMV und etwa 82.000 öster -
reichische Staatsbürger leben in 
Bayern. Derzeit pflegen rund 
6.400 bayerische Firmen Ge -
schäftsbeziehungen mit Öster- 

reich, fast 600 von ihnen sind 
vor Ort mit eigenen Niederlas -
sungen vertreten. 

Fragen zum 
Handel 
mit Österreich 

wird Ihnen der Repräsentant 
Thomas Gindele, Hauptge -
schäftsführer der DHK, gerne 
beantworten, Tel.: +43/1/545 14 
17-32, E-Mail: bayern@dhk.at. 

Weitere Daten über den Markt 
Österreich haben wir für Sie 
auf unserer LGAD-Website 
www.lgad.de unter Aktuelles 
hinterlegt. 

A\ZAG Nürnberg blickt auf 1 25 Jahre Pharmagroßhandel zurück 
Unter dem Motto ,,Zauberhafte 
ANZAG" feierte das Unterneh -
men am 17. Juli sein 125 -jähri -
ges Jubiläum. Die Firma versteht 
sich als Drehscheibe der Arznei -
mittelversorgung zwischen Indu -
strie und Apotheken, sozusagen 
als externes Lager für die Apo -
theker vor Ort. „Die Qualität des 
deutschen Gesundheitssystems 
und die Versorgung der Patienten 
mit medizinischen Leistungen 
hängt vor allem von der hohen 
Leistungsfähigkeit des Pharma -
großhandels und insbesondere 
der ANZAG ab", so Ehrengast 
Staatsminister Söder. Das Unter -
nehmen sieht seine Stärken in 
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der erfolgreichen Symbiose zwi -
schen Apotheken und dem 
Großhandel sowie bei den kom -
petenten und langjährigen Mitar -
beitern. Norbert Eichhorn, Ver -
triebsleiter der ANZAG Nieder -
lassung Nürnberg, zeigte sich 

von der Leistungsfähigkeit sei -
ner Niederlassung begeistert: 
„260 Mitarbeiter sorgen dafür, 
dass täglich rund 7.500 ANZAG 
Wannen mit Arzneimitteln das 
Lager verlassen - entsprechend 
genießt die ANZAG in der Regi -
on einen guten Ruf als Gesund -
heitsversorger und Arbeitgeber". 
Mit insgesamt rund 3.600 Mitar -
beitern (inklusive Ausland), drei 
Auslandsbeteiligungen, 24 Nie -
derlassungen sowie einem Um -
satz von 4,0 Mrd. Euro im Ge -
schäftsjahr 2009 gehört die And -
reae-Noris Zahn AG (ANZAG) 
zu den führenden deutschen 
Pharmagroßhändlern. 

31 . Aug. —2. Sept. 

6. September 

8. September 

21. September 
24.-25. Sept. 

20.-21. Oktober 

29. Oktober 

Terminvorschau 
3rd EuCheMS Chemistry Congress, Nürnberg 
( www.euchems-congress2010.org ) 
„Deutschland hat Zukunft— Steuerpolitik für mehr Wachstum", München 
( www.vbw-bayern.de ) 
Effizienzsteigerung im Großhandel, fachveranstaltung, München 
(www.akademie-handel.de) 
Start der Export-Tournee Bayern (www.export-tournee-bayern.de) 
PRO FachHAN DEL — Fachmesse des Getränke und Süßwaren 
Fachhandels, Nürnberg 
BGA-Unternehmertag und 5. Deutscher Kongress für Großhandel 
und Kooperationen, Berlin (www.grosshondelskongress.de) 
Exporttag Bayern und Exportpreis Verleihung 2010, München 
(wwwexporttag-bayern.de www.exportpreis-bayern.de) 

KURZ NOTIERT 
5. Deutscher Kongress 
für Großhandel und 
Kooperationen und BGA -
Unternehmertag 

Der vom BGA gemeinsam mit 
dem Zentralverband Gewerb -
licher Verbundgruppen e.V. 
(ZGV) durchgeführte Kon -
gress findet am 21. Oktober 
2010 im Grand Hotel Esplana -
de in Berlin statt. Neben Bun -
desfinanzminister Wolfgang 
Schäuble werden wieder Spit -
zenkräfte aus der deutschen 
Wirtschaft wie Jan Secher, 
Vorstandsvorsitzender der 
Ferrostaal AG, sprechen. 
In den Foren und Praxi. - 

Workshops werden aktuel 
Themen aufgegriffen und 
Handlungshinweise gegeben. 
Zum BGA-Unternehmertag 
am 20. Oktober werden Bun -
deskanzlerin Dr. Angela Mer -
kel, Vizekanzler und Bundes -
außenminister Dr. Guido We -
sterwelle sowie die Parteivor -
sitzenden von SPD und Bünd -
nis90/Die Grünen erwartet. 
Die Vorabendveranstaltung 
des Kongresses am 20. Okto -
ber 2010 findet in der Haupt -
stadtrepräsentanz der Deut -
schen Telekom statt. Die Ein -
ladungen zum diesjährigen 
Kongress und Unternehmer -
tag werden Anfang August 
die BGA-Mitgliedsverbän 
verschickt. 

Anmeldungen können seit dem 
2. August auch online unter 
www.grosshandelskongress.de 
vorgenommen werden. 

Hauptgeschöftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5, 80333 München 

Postfach 201337 
80013 München 

Tel. (089) 5459 37 —0 
Fax: (089) 54 59 37-30 

info@lgad.de 
www.lgad.de 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel.: (091 1) 203 180 
Fax: (0911) 22 16 37 
nuernberg@lgad.de 
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UND AUSSENHANDEL VERTRIEB UND 

IDIENSTLEISTUNGEN BAYERN EV 

,,Deutsche Wirtschaft im Boom" - diese 

itive Schlagzeile war in den letzten 

nen in vielen Medien zu lesen und zu 

hören. Der damit verbundene, steigende 

Optimismus kann allen Wirtschaftsbeteiligten 

nur gut tun - und motiviert zu weiteren, 

notwendigen Anstrengungen. Gerade im 

Beschäftigungsland Bayern werden diese für 

viele Unternehmen vor allem in der Mitarbei -

tersicherung und -gewinnung der Schlüssel 

zum Erfolg sein. 

Fachkräfte sichern 
in Zeiten des Aufschwungs 

In Zeiten des Aufschwungs und neu ge -

schaffener Stellen wird der erfreuliche 

Rückgang der Arbeitslosenzahlen für Unter -

nehmen einen zunehmenden Konkurrenz -

druck um Fachkräfte bedeuten. Auch der 

kurz- und mittelfristige demografische 

Wandet wird sich hierzulande stärker als in 

anderen Ländern auswirken. Schätzungen 

zufolge werden bereits in den nächsten 

Jahren in Bayern Tausende von Fachkräften 

fehlen. Dies werden nicht nur Akademiker 

sein, sondern auch Meister und Fachwirte. 

Gut darauf vorbereitet ist man nicht. 

Daher mutet die aktuelle Diskussion über 

Zuwanderung fast grotesk und parteitak -

tisch motiviert an, denn ,,ohne" Zuwande -

rung wird es nicht gehen, auch wenn 

,,Qualität vor Quantität" gelten sollte. Die 

Einführung der Arbeitnehmer-Freizügig -

keitsregelung innerhalb der EU ab Mai 

2011 wird hier sicherlich hilfreich sein. 

Um einem Fachkräftemangel vorzubeugen, 

muss der Schwerpunkt jedoch auf der 

Aus- und Weiterbildung liegen. Die baye -

rische Wirtschaft braucht auch in Zukunft 

gute Hauptschüler. Die Weiterentwicklung 

der Hauptschule zur bayerischen Mittel -

schule ist ein wichtiger Baustein zu einer 

zielgenauen Berufsorientierung. Diese er -

leichtert den Schülerinnen und Schülern 

die Suche nach Berufsfeldern. Auch der 

doppelte Abitur-Jahrgang 2011 bietet ein -

malig die Gelegenheit, motivierte und 

qualifizierte Auszubildende aus einem 

Jahrgang zu generieren. Gerade der Kauf -

mann! die Kauffrau im Groß- und Außen -

handel mit internationalem Arbeitsumfeld 

sowie der berufsbegleitende Handelsfach -

wirt oder das Angebot des Handelsmana -

gements Bachelor of Arts (B.A.) bieten 

unseren Jugendlichen langfristig interes -

sante berufliche Perspektiven. 

Dem Ausbildungspakt zwischen Wirtschaft 

und Politik kommt zudem eine wichtige 

Aufgabe zu. Wir brauchen aber auch 

längere Arbeitszeiten, passgenaue Weiter -

bildung und Arbeitsvermittlung von 

Arbeitslosen, eine höhere Beteiligung von 

Frauen und Älteren sowie eine Bildungs -

offensive. ,,Fördern und Fordern" ist eine 

alte Maxime, die zukünftig helfen kann. 

Der Bayerische Groß- und Außenhandel 

steht mit seiner hohen Ausbildungs- und 

Beschäftigungsquote zu seiner Rolle als 

wichtiger Partner. Vor dem Hintergrund des 

notwendigen Veränderungsprozesses wer -

den wir als LGAD Sie weiter informieren 

und unterstützen. Sprechen Sie uns an!
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Ottilie Heider geht in Ruhestand 

Mit ihrem 45 -jährigen 

Dienstjubiläum im 

LGAD Bayern hat sich 

Ottilie Heider am 30. 

September in den 

Ruhestand verabschie -

det. Nachdem Frau 

Heider 1965 zunächst als Sekretärin in der 

GfH-Beratungsstelle begonnen hatte, 

übernahm sie 1975 das Sekretariat des 

Hauptgeschäftsführers, das sie 35 Jahre 

aktiv geleitet hat. Der Landesverband 

dankt Frau Heider für ihre treuen und 

langjährigen Dienste und wünscht ihr für 

die Zukunft das Allerbeste! 

30 Jahre beim LGAD 

Ihr 30 -jähriges Dienst -

jubiläum im Sekreta -

riat der LGAD-Rechts -

abteilung konnte Gerda 

Ulrich am i. Oktober 

2010 feiern. Frau 

Ulrich beeindruckt 

und überzeugt durch ihre Kompetenz, 

Einsatzbereitschaft und Freundlichkeit 

gegenüber den Mitgliedsfirmen sowie 

den Kollegen. 

Seit t August 1980 

steht auch Herr RA 

Alois Wiedemann im 

Dienst des LGAD. Als 

Dreh- und Angelpunkt 

für die nordbayerischen 

Mitgliedsunternehmen 

leitet er die LGAD-Geschäftsstelle in Nürn -

berg. Durch seine kompetente und 

intensive Mitgliederbetreuung hat Herr 

Wiedemann viel an fachlicher Anerken -

nung erfahren. Insbesondere die Werbung 

von Neumitgliedern zeichnet ihn aus. 

Vielen Dank und weiter so! 

Bundeskabinett beschließt Gesetzent -
wurf zum Beschäftigtendatenschutz 

Das Bundeskabinett beschloss am 25. Au -

gust den Entwurf des Gesetzes zur Rege -

lung des Beschäftigtendatenschutzes. Die 

§§ 32 - 321 des Gesetzentwurfs sind vom 

folgenden Grundsatz geleitet: Die Daten -

erhebung im Beschäftigungsverhältnis ist 

nur zulässig, soweit diese zur Durchfüh -

rung des Arbeitsverhältnisses erforderlich 

ist. So wird z.B. das Fragerecht des Arbeit -

gebers im Einstellungsverfahren auf die 

zur Feststellung der Eignung erforderli -

chen Informationen begrenzt. Auch darf 

der Arbeitgeber nicht in sozialen Netzwer -

ken (z.B. Facebook, studiVZ, etc.) nach In -

formationen suchen. Eine Ausnahme 

hiervon bilden jedoch Netzwerke zur be -

ruflichen Eigendarstellung (z.B. Xing). 

Ärztliche Untersuchungen sind nur zuläs -

sig, wenn der Arbeitsplatz spezifische ge -

sundheitliche Anforderungen stellt. Der 

Arzt darf dem Arbeitgeber auch nur das 

Bestehen oder Nichtbestehen einer Eig -

nung mitteilen. Die heimliche Video -

überwachung eines Beschäftigten ist 

vollständig untersagt. Eine offene Video -

überwachung Ist (unter sehr engen Vor -

aussetzungen) nur in wenigen, im Gesetz 

aufgeführten Fällen zulässig. Die Ortung 

der Mitarbeiter (z.B. durch GPS-Systeme) 

wird nur während der Arbeitszeiten zur Si -

cherheit des Beschäftigten oder zur Koor -

dinierung des Einsatzes des Beschäftijj 

akzeptiert. Arbeitgeber dürfen die W 
zung von Telekommunikationsdiensten 

am Arbeitsplatz im erforderlichen Maß 

kontrollieren. Allerdings Ist diesbezüglich 

die bisher geltende Rechtslage bei erlaub -

ter Privatnutzung zu beachten. Verstöße 

gegen die datenschutzrechtlichen Vor -

schriften können als Ordnungswidrigkei -

ten oder Straftaten geahndet werden. 

LGAD-Mitgliederabende 
Am 18. und 24. November findçt jeweils 1ne Veranstaltung füaIle LGAD-Mit 

gliedsfirrnen in Nürnberg und München stati. Beiliegend erhalten Sie individeL1 

Einladungen dafür. Als Ort haben wir zwei herausragende Museen in Bayern ge 

wählt Da Museum fDr Industriekultur in Nurnberg und das Verkehrszentrum 

des Dei.ft?ien Mu≤Ùms in Mühen, wo k ein Rüñdgang durch die Entvt& 
lung der Technik und Mobilität in Deutschland erwartet. In einer ungezwungenen 

Atmosphäre mochteft wir den edankenustausch im Kollegenkreis pflegen 

sowie Akmelles aus der Arbeit uri.erer Interessensvertrtung be'rtthten Wir M 
den uns freuen, wenn die Geschäftsleitung bzw. unsere Ansprechpartner bei 

.ihnen im Unternehmen an einern.der beiden Abende teilnehmen. 
.,.,,. 

Bitte beachten Sie auch 
weiteren Beilagen: 
• Arbeitgeber Aktuell 

• Trends & Analysen Großhandel 

• Merkblatt über ,,Tarifliche Sonderzahlung 2010" 

• Einladung LGAD-Außenhandelsausschuss 

• Angebote für Mitarbeiter-Rahmenverträge 

unsere 
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Die in Folge der EuGH-Entscheidung 

Schultz-Hoff heiß diskutierte Frage des 

Verfalls von Urlaubsansprüchen bei Lang -

zeiterkrankten ist um eine weitere Facette 

re her: Das LAG Stuttgart entschied nun, 

C Gunter Havtena/pbceti.de 

Diskussion um Verfall von Urlaubs -
ansprüchen nimmt kein Ende 

dass auch der Urlaubsanspruch einer Ar -

beitnehmerin, die befristet Erwerbsunfä -

higkeitsrente bezieht, entsteht und auch 

nicht am Ende des Übertragungszeitrau -

mes verfällt. Auch die fehlende Wiederer -

langung der Arbeitsfähigkeit soll den 

Anspruch des Arbeitnehmers auf Abgel -

tung nicht hindern können. Das LAG be -

gründet seine Entscheidung damit, dass 

der Urlaubsanspruch der Arbeitnehmerin 

keine Hauptleistungspflicht des Arbeitge- 

bers sei und - anders als die Pflicht zur 

Erbringung der Arbeitsleistung - während 

des Rentenbezuges nicht ruht. So habe 

auch der EuGH entschieden, dass ein An -

spruch auf Urlaub vollständig vorausset -

zungsfrei gewährt werden muss, da er ein 

besonders bedeutsamer sozialer Grund -

satz der Gemeinschaft sei. Der aufgelau -

fene Anspruch von 85 Urlaubstagen zzgl. 

Zusatzurlaub für Schwerbehinderte nach 

§ 125 5GB IX war daher abzugelten. 

Raucherpausen während a 0 0 S o der Arbeitszeit 
können eine Kündigung rechtfertigen 
Das LAG Rheinland-Pfalz entschied im Mai 

diesen Jahres, dass Verstöße gegen die in 

einem Unternehmen bestehende Pflicht 

zum Ausstempeln während einer Raucher -

pause die Kündigung des Arbeitsver -

hältnisses rechtfertigen können. Der 

Arbeitgeber ist berechtigt, das Rauchen am 

Arbeitsplatz zu untersagen. Weiter besteht 

kein Anspruch auf bezahlte Raucherpau -

sen, statt einer Zigarettenpause ist viel- 

mehr eine Arbeitsleistung zu erbringen. Im 

entschiedenen Fall war der Arbeitnehmer 

darüber hinaus bereits mehrfach einschlä -

gig abgemahnt und auf die bestehende 

Pflicht zum Ausstempeln hingewiesen wor -

den. Selbst wenige Tage nach Empfang 

einer schriftlichen Dienstanweisung rauchte 

der Kläger erneut, ohne sich auszustem -

peIn. Daraufhin wurde die streitgegen -

ständliche Kündigung ausgesprochen. 

Konkludent entstandener Anspruch auch 
bei Zahlungen in unterschiedlicher Höhe 
Das Bundesarbeitsgericht sprach einer Ar -

beitnehmerin die Zahlung eines Jahresbo -

nus zu, da es einen diesbezüglichen 

Anspruch durch die Zahlungen in den Vor -

jahren als entstanden erachtete. Die Arbeit -

geberin zahlte der Klägerin im Jahr 2000 

einen Jahresbonus in Höhe von 52.000 D -

Mark (26.587,18 Euro) und steigerte die 

jährlichen Zahlungen bis zu einer Höhe von 

57.500 Euro im Jahr 2006. Im Jahr 2007 er -

hielt die Arbeitnehmerin, deren Ehe mit 

dem Geschäftsführer der Arbeitgeberin zu 

diesem Zeitpunkt gescheitert war, keinen 

Jahresbonus. Das Bundesarbeitsgericht 

verneinte zunächst das Entstehen einer be- 

trieblichen Übung, da es an einem kollek -

tiven Tatbestand fehle. Allerdings haben 

die Vertragsparteien durch die fortlaufende 

Zahlung konkludent den Arbeitsvertrag 

dergestalt geändert, dass der Arbeitnehme -

rin ein Jahresbonus dem Grunde nach zu -

steht. Die Entstehung des Anspruches sei 

auch nicht dadurch gehindert, dass die 

Zahlungen stets in unterschiedlicher Höhe 

erfolgten. Denn eine unterschiedliche Höhe 

sei gerade bei - von vielen unterschiedli -

chen Faktoren abhängenden - Jahresson -

derzahlungen der Regelfall und spreche 

nicht dafür, dass der Arbeitgeber nach 

„Gutdünken" handeln wollte. 
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Tel Aviv bei Nacht 

Der Bayerische Wirtschaftsminister Martin Zeil und 
Gode! Rosenberg bei der Eröffnung der Bayerischen 
Repräsentanz 2009 

Ihr Ansprech partner in Israel 

Godet Rosenberg 

Head Representative Office 

of Bavaria in Israel 

4 Kaufman St Sharabat Buitdg. 

9th floor 

Tel Aviv 68012, Israel 

Tel +972 3 6806807 

bayern@ahkisraet.co 

Israel Bayern: Ein Neubeginn 
Bayensche Reprasentanzen im Profit 
Es war Zufall, dass im Frühjahr 2009 die 

Lufthansa wieder Direktflüge zwischen 

München und Tel Aviv aufnahm, und -

fast zeitgleich - der Freistaat Bayern 

eine Repräsentanz in Israel eröffnete. 

Das Büro wurde integriert in die AHK Is -

rael - Deutschland. Man will sich gegen -

seitig ergänzen - mit dem Ziel die 

, Wirtschaftszahlen 

schnellen zu lassen. 

zügig nach oben 

Der Erfolg des wachstumsorientierten Ex -

port -Landes am östlichen Mittelmeer und 

auch die räumliche Nähe zu München von 

nur dreieinhalb Flugstunden - das sind die 

wichtigsten Gründe, warum sich sowohl die 

Lufthansa als auch der Freistaat Bayern in 

Israel engagiert. Sonnenenergie, Wasserauf -

bereitung und Sicherheitsprodukte sind die 

drei Wirtschaftsbereiche, auf die sich die 

Bayerische Repräsentanz am Anfang kon -

zentrieren will. Sowohl in Israel als auch in 

Bayern gibt es eine starke Nachfrage in die -

sen Bereichen, aber auch ein spezielles 

Know-how, das ausgebaut werden kann. 

Israel - ein Land voller Gegensätze 

Was also ist das Geheimnis des kleinen 

Staates am Ostufer des Mittelmeeres? Roh -

stoffe tendieren gegen null, wenn man von 

den neuesten, noch nicht genutzten Off -

Shore -Gasvorkommen absieht. Israels Ex -

porte - jährlich etwa 50 Milliarden 

Terminvorschau 

US-Dollar - sind vorwiegend ,,brain-pro -

ducts", wie z.B. Software, chemische, phar -

mazeutische und medizinische Produkte. 

„Java statt Jaffa" heißt ein Slogan, der dar -

auf hinweist, dass inzwischen mehr chips 

als Orangen Israels Export bestimmen. Acht 

Universitäten, 29 Colleges und 26 Lehrer -

Colleges zwischen Nahariya und Eilat haben 

das Land im Bereich Forschung und Ent -

wicklung weltweit auf Platz 12 gebracht. 

Gegensätze sind ein typisches Merkmal für 

die Wirtschaft Israels: Fast i000 bayerische 

Firmen finden die wirtschaftliche Dyna k 

attraktiv, viele davon - nicht nur BMW 

Siemens - haben eigene Vertretungen im 

konsumfreudigen Land, das fast den ge -

samten Außenhandel (98 Prozent) mit Län -

dern betreibt, die i000 Kilometer und noch 

weiter entfernt sind. Bayern liegt als Han -

delspartner mit einem stabilen Anteil von 

15-20 Prozent am bundesweiten Anteil in 

der Spitzengruppe aller Bundesländer. Hier 

liegt auch nach der Weltwirtschaftskrise 

2008/09 ein großes Wachstums-Potenzial. 

Von allen Nah-Ostländern liegt Israel in 

2009 im Import -Geschäft mit Bayern auf 

Platz 2 und beim Export auf dem Rang 

4. Alle Anzeichen deuten daraufhin, dass 

2010/11 wieder Jahre des Aufschwt. 

werden. 

Weitere aufbereitete Informationen zum 

Markt Israel finden Sie unter Aktuelles auf 

www.lgad.de 

24. Okt. - 1. Nov. 

29. Oktober 

09. November 

09. - 12. November 

18. + 24. November 

24. - 28. November 

o6. - 09. Dezember 

13. - 19. Febr. 2011 

26. Feb. - o5. März 2011 

Consumenta Nürnberg ( www.consumenta.de ) 

Exporttag Bayern und Exportpreis-Verleihung 2010, München 

( www.exporttag-bayern.de , www.exportpreis-bayern.de ) 

LGAD-Außenhandelsausschuss, Nürnberg ( www.lgad.de ) 

electronica 2010, München ( www.eiectronica.de ) 

LGAD-Mitgliederabend, Nürnberg und München 

Heim+Handwerk, München ( www.heim-handwerk.de ) 

Berufsbildungsmesse und Bayerischer Berufsbildungskongress 

( www.berufsbitdung.bayern.de ) 

Delegationsreise unter Leitung von Staatsminister zen nach indien 

( www.bayern-international.de ) 

Delegationsreise unter Leitung von Staatsminister Heubisch und 

Staatssekretärin Hesse[ nach Mexiko ( www.bayern-international.de ) 
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Versicherungsrechtliche Beurteilung von 

Teilnehmern an dualen Studiengängen 

In Folge eines BSG-Urteils aus dem Jahr 

2009, das der damaligen Auffassung der 

Sozialversicherungsträger entgegen stand, 

wurde die Frage der sozialversicherungs -

rechtlichen Behandlung von Teilnehmern 

an dualen Studiengängen neu geregelt. 

Bekanntmachung der Spitzenorgani -

D onenn der Sozialversicherung „Ver -

sicherungsrechtliche Beurteilung von 

Teilnehmern an dualen Studiengängen" 

sowie ein übersichtliches Prüfungsschema 

können im Mitgliederbereich auf der 

LGAD-Homepage unter der Rubrik „Merk -

blätter" heruntergeladen werden. 

Neue Belastungen durch Zoll-Bürokratie 

Unternehmen, die in Drittstaaten jenseits 

der EU exportieren, müssen bisher ge -

werblich auszuführende Waren im Wert 

von unter i.000 Euro nicht anmelden 

(Meldebefreiung). Mit Einführung des mo -

dernisierten Zollkodex der EU, der späte -

s s im Juni 2013 in Kraft treten soll, wird 

e Verfahrenserleichterung wegfallen. 

Nach Angaben des Deutschen Industrie -

und Handelskammertages belastet das 

Vorhaben der EU-Kommission deutsche 

Unternehmen mit zusätzlichen Bürokratie -

kosten in Höhe von gut ioo Millionen 

Euro. Die Bundesregierung, die derzeit 

noch mit Brüssel verhandelt, lehnt das An -

sinnen der Kommission ebenso wie die 

Verbände der Außenwirtschaft ab. Wir 

bleiben an diesem Thema für Sie dran. 

Bundeskartellamt bewertet Lieferbezie -
hungen zwischen Industrie und Handel 

Im Januar 2010 durchsuchte das Bundes -

kartellamt Geschäftsräume von Unterneh -

men des Lebensmitteleinzelhandels und 

der Industrie wegen des Verdachts auf ab -

gestimmte Endverbraucherpreise, der 

Festlegung von Mindestpreisen und einer 

mittelbaren Abstimmung von Endverbrau -

cherpreisen zwischen den Unternehmen. 

In Zusammenhang mit diesem Verfahren 

hat das Bundeskartellamt die Lieferbezie -

hungen zwischen Industrie und Lebens -

mitteleinzelhandel einer Bewertung 

unterzogen. Aufgrund ihres grundsätzlich 

gehaltenen Ansatzes können der Bewer -

tung aber allgemeingültige Leitlinien für 

die Lieferbeziehungen zwischen Industrie 

und Handel bzw. Lieferant und Kunde ent -

nommen werden. Ein Merkblatt des BGA 

zu diesem Themenkreis mit Beispielen 

für kartellrechtswidrige bzw. bedenkliche 

Praktiken kann bei Herrn Dr. Bauer, 

w.bauer@lgad.de , angefordert werden. 

Neue Incoterms 2010 
Die neue Version der Incoterms®Regeln der 

Internationalen Handelskammer (ICC) Ist 

nunmehr erhältlich. Die überarbeitete Fas -

sung der weltweit bekannten Lieferklauseln 

berücksichtigt Neuerungen in der Handels -

praxis und im Transportwesen. Sie werden 

zum t Januar 2011 gültig und lösen somit 

die Incoterms® 2000 ab. Die Incoterms® 

Klauseln gibt es bereits seit über 70 Jahren. 

Sie regeln die Verteilung der Transportko -

sten, den Gefahrenübergang sowie Details 

der Geschäftsabwicklung. Die Incoterms® 

2010 sind - anders als bisher - nach Trans -

portarten gegliedert. Zum einen gibt es 

Klauseln, die für jede Transportart - zu 

Land, Luft und Wasser - und den multimo -

dalen Transport konzipiert sind, zum ande -

ren gibt es Klauseln, die ausschließlich für 

den See- und Binnenschiffstransport ver -

fasst wurden. Weitere Informationen gibt es 

unter www.icc-deutschland.de. 

Reisekosten optimieren! 
Mit der aufkommenden Konjunktur nehmen 

Geschäftsreisen in Unternehmen wieder 

stark zu. Höheres Reiseaufkommen bedeu -

tet gleichzeitig höhere Reisekosten. Über -

prüfen Sie diese, in dem Sie die Kon -

ditionen des LGAD -

Rahmenabkom -

mens mit der Sixt 

GmbH & Co. Auto -

vermietung KG hin -

zuziehen. Als LGAD -

Mitglied erhalten Sie bis zu 20% Rabatt 

auf Mietwagen der Sixt Autovermietung. 

Weitere Vorteile des Abkommens: 

• Nutzen Sie an über 550 Stationen in 

Deutschland die Sixt-Premium-Flotte 

a Sie fahren kein Fahrzeug, das älter als 6 

Monate Ist 

Haben Sie Interesse an diesem Angebot, 

dann sprechen Sie mit dem LGAD, 

Herrn Ruhland, Tel.: 089/545937-37 oder 

h.ruhland@lgad.de. 
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Die Folgen von ,,Emmely" 
Das Landesarbeitsgericht Berlin entschied 

im September diesen Jahres unter aus -

drücklicher Berufung auf die ,,Pfandbon"-

Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, 

dass ein versuchter Betrug der Arbeitneh -

merin zur Erlangung einer Zahlung des Ar -

beitgebers in Höhe von 160 Euro bei 

langjährig Beschäftigten nicht ohne Wei -

teres eine fristlose Kündigung rechtfertigt. 

Der erworbene Vertrauensbestand könne 

durch eine einmalige Verfehlung nicht in 

jedem Fall aufgebraucht werden. In dem 

entschiedenen Fall existierte bei der Ar -

beitgeberin eine Reglung, wonach Bewir -

tungskosten, die aus Anlass von 

Dienstjubiläen stattfinden, in Höhe von 

bis zu 250 Euro erstattet werden. Die Ar -

beitnehmerin richtete anlässlich ihres 40-

jährigen Dienstjubiläums eine solche Feier 

aus, und übergab der Arbeitgeberin die 

Quittung eines Cateringunternehmens, die 

einen Betrag von genau 250 Euro aus -

wies. Es stellte sich aber heraus, dass das 

cateringunternehmen lediglich eine ,,Ge -

fälligkeits"-Quittung ausgestellt hatte und 

die Bewirtungskosten tatsächlich nur 90 

Euro betragen hatten. Trotz der unproble -

matischen Relevanz des Arbeitnehmerver -

haltens gab das Landesarbeitsgericht der 

Klage statt und begründete dies mit dem 

in der 40 -jährigen Beschäftigungszeit ent -

standenen ,,Vertrauenskapital" und mit 

der Tatsache, dass die Arbeitnehmerin in 

ihrer vertragsmäßig geschuldeten Tätig -

keit nicht mit Geld umgehen muss. 

Mautsätze bleiben 2011 unverändert 

Laut Referentenentwurf der Bundesregie -

rung für die neue Mauthöheverordnung 

wird die bisher zum t Januar 2011 vorge -

sehene Mauterhöhung für Euro-III-Lkw um 

2 Cent pro Kilometer zurückgezogen. 

Ebenfalls zurückgezogen wird im Gegen -

zug die Senkung der Mautsätze für alle 

anderen Schadstoffklassen um o,i Cent 

pro Kilometer. In der Begründung wird al -

lerdings betont, dass die Mautsätze nur 

in dieser Legislaturperiode nicht erhöht 

werden sollen. Für das Inkrafttreten der 

Verordnung ist die Zustimmung des Bun -

destages erforderlich. Da die Maßnahme 

aber im Koalitionsvertrag verankert ist, 

gilt die Zustimmung als sicher. Die Bun -

desregierung sieht trotz des Verzichts auf 

die Mauterhöhung ihre Umweltziele nicht 

gefährdet. So sei der Anteil der Euro-V -

Lkw an der Fahrleistung von rund 33 Pro -

zent im Jahr 2008 über etwa 49 Prozent 

in 2009 auf rund 57 Prozent im Juni 2010 

gestiegen. Dagegen sei der Fahrleistungs -

anteil von Euro-III-Lkw von zirka 49 Pro -

zent im Jahr 2008 über rund 37 Prozent 

in 2009 auf etwa 29 Prozent im Juni 2010 

zurückgegangen. 

Einführung der elektronischen Lohn -

steuerabzugsmerkmate (ELStAM) 

Das neue Verfahren ELStAM soll ab i. Ja -

nuar 2012 den Weg von der Ausstellung 

der Lohnsteuerkarte durch die Gemeinden 

bis zur Aushändigung an den Arbeitneh -

mer bzw. Arbeitgeber durch ein elektroni -

sches Verfahren ersetzen. Ein an die 

Arbeitgeber gerichtetes Informatio - 

schreiben der Finanzverwaltung mit e 

allgemein gehaltenen Beschreibung der 

zu erwartenden Änderungen finden Sie im 

Mitgliederbereich unserer Homepage 

unter der Rubrik „Merkblätter". Darüber 

hinaus wird die Finanzverwaltung ein um -

fangreiches BMF-Schreiben zum Verfahren 

ELStAM mit detaillierten Regelungen im 

Bundessteuerblatt (Teil I) veröffentlichen. 
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Liebe Mitglieder im LGAD, 

n vor einem Jahr haben wir uns an die -

ser Stelle sehr viele Gedanken über Be -

schäftigungssicherung und Auftragsein -

gänge gemacht. Deutschland steckte tief 

in der Krise. 2010 war ein schwieriges Jahr, 

ist aber am Ende ein doch sehr hoffnungs -

volles geworden. Die Einbrüche sind in vie -

len Teilen der Wirtschaft überwunden, die 

ersten drei Quartale zeigen wieder einen 

deutlichen Wachstumspfad auf. Wer hätte 

das gedacht? Deutschland und besonders 

Bayern haben mit ihrer internationalen 

Ausrichtung und Exportstärke vom welt -

weiten Aufschwung am meisten profitiert. 

politik hat mit den Konjunkturpaketen, 

großzügigen Kurzarbeiterregelungen und 

anderen Maßnahmen auch das ihre dazu 

getan. Und Politikberatung ist und bleibt 

daher ein wichtiger Bestandteil unserer 

abe6 12010.15. Dezember 2010 

Zum Jahreswechsel 

Verbandsarbeit, um die Belange der inter -

mediären Wirtschaft und vor allem die un -

serer Mitgliedsfirmen im Interesse der Pros -

perität der gesamten Volkswirtschaft zu 

vertreten. Vielen Betrieben konnte der 

LGAD im Krisenjahr beratend zur Seite ste -

hen. Kartellrechtliche Stellungnahmen, 

tarif- und arbeitsrechtliche Unterstützung 

und unser Service zu aktuellen Fragen des 

Außenhandels und der Berufsbildung ste -

hen hierfür. Der Aufschwung jetzt ist vor 

allem ein Erfolg der Unternehmer, die auch 

in der Krise Augenmaß bewiesen. 

Auch in 2011 werden wir im LGAD wieder 

viele Themen anpacken. Die Berufsbildung 

und die Sicherung von qualifizierten Fach -

kräften werden im Fokus stehen, u.a. auch 

auf unserem Verbandstag am 6. Juli in 

München. Unsere Mitgliedsunternehmen 

werden wir mit unserer Arbeit bei allen re -

levanten Fragen engagiert unterstützen. 

ücki- - 

RainerSturm/plxeflo.de 

Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Erich Greipl 

LGAD-Präsident ihnachten und 

I 

L 4 . 1 1 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Ihren 

Familien sowie Ihren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern ein frohes Weihnachtsfest und 

einen guten Start in ein glückliches und 

erfolgreiches Neues Jahr! 

Ihr
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Petra Schmidtkonz 

ins Präsidium nachgerückt 

Dipl.-Betriebswirtin Petra 

Schmidtkonz rückte am 

24. November einstimmig 

in das Präsidium des 

LGAD nach. Sie ist nun 

die erste und einzige Frau 

in dieser Position und folgt damit Theo 

Kiesewetter nach, der seine Funktion als 

Vizepräsident abgegeben hat. Petra 

Schmidtkonz ist Geschäftsführerin der 

Mühlmeier GmbH & Co. KG in Bärnau und 

seit Jahren engagiertes Vorstandsmitglied. 

Die Firma gehört als Spezialist für Compo -

sites, Schweißtechnik und Mahltechnik zu 

den führenden Anbietern von Glasfaserpro -

dukten, Spezialwerkzeugen bzw. Arbeits -

schutzartikeln und Mahlkörpern. Der LGAD 

gratuliert und freut sich über die kompe -

tente Unterstützung! 

Dr. Mathias Sahlberg 

in den LGAD-Vorstand 

berufen 

Dipl.-Betriebswirt Mathias 

Sahlberg wurde am 24. 

November einstimmig in 

den Vorstand des LGAD berufen. Er rückt 

für seinen vor einem Jahr verstorbenen 

Vater, Peter Sahlberg, in den Vorstand 

nach. Der 45 -jährige hat 2002 die allei -

nige Geschäftsführung der Sahlberg GmbH 

in Feldkirchen bei München übernommen. 

Nach und nach entwickelte der vierfache 

Vater sein Unternehmen konsequent zu 

einem Multi-Spezialisten für Gummipro -

dukte, Kunststoffe und Werkstoffe weiter. 

Er versorgt heute deutsche Unternehmen 

mit Industrietechnik, Arbeitsschutzausrüs -

tungen und intelligenten Lösungen für die 

gesamte Prozesskette. Wir gratulieren 

Dr. Sahlberg herzlich zu seiner Berufung! 

E -Bilanz wird um ein Jahr verschoben 
Eigentlich war es folgendermaßen geplant: 

Ab 2011 sollten Unternehmen für die nach 

dem 31. Dezember 2010 beginnenden Wirt -

schaftsjahre gemäß § 52 Absatz 15 a EStG 

die elektronische Bilanz sowie die elektro -

nische Gewinn- und Verlustrechnung (vgl. 

§ 5 b Absatz i EStG) zusammen mit den 
Steuererklärungen an die Finanzämter 

übermitteln. Nun hat aber die Verbandsan -

hörung im Bundesministerium am ii. Ok -

tober 2010, an der der BGA beteiligt war, 

Winterreifen pflicht 
Seit 4. Dezember gilt in Deutschland eine 

Winterreifenpflicht. Entscheidend dafür ist 

nicht der Kalender, sondern „winterliche 

Wetterverhältnisse": Glatteis, Schnee -

glätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte. 

PKW müssen dann mit entsprechend ge -

eigneten Reifen ausgerüstet sein, bei 

schweren Nutzfahrzeugen über 3,5 t zu -

lässiges Gesamtgewicht (zGG) genügt es, 

auf den Antriebsachsen Winterreifen auf -

ziehen. 

In Österreich müssen LKW über 3,5 t zGG 

zwischen t November und i. April min -

destens an einer Antriebsachse mit Win -

terreifen ausgerüstet sein. Außerdem sind 

die Fahrer dazu verpflichtet, in dieser Zeit 

Schneeketten mitzuführen. Winterreifen 

mit einer Profiltiefe unter 5,0 Millimeter 

(bei Radialreifen) bzw. von unter 6,o Mil -

limeter (bei Diagonalreifen) werden nicht 

mehr als Winterausrüstung anerkannt. 

deutlich gemacht, dass die technischen 

und organisatorischen Voraussetzungen in 

den Unternehmen noch nicht vollständig 

gegeben sind. Daher wird die Pflicht zur 

Abgabe der E -Bilanz sowie der E -Gewinn -

und Verlustrechnung nunmehr um ein Jahr 

verschoben. Der Bundesrat muss dieser 

Regelung Mitte Dezember 2010 allerdings 

noch zustimmen. Derweil können Unter -

nehmen sowie die Finanzverwaltung an der 

Übermittlung feilen. 

© Andrea Kusajdá 

In Tschechien sieht die Lage wie fol g t la 

Zwischen i. November und 31. März mus -

sen Fahrzeuge bis 3,5 t zGG oder bei An -

triebsrädern von Fahrzeugen über 3,5 t 

zGG Winterreifen benutzen. Die Profiltiefe 

muss bei Fahrzeugen bis 3,5 t mindestens 

4 mm auf allen Rädern bzw. mindestens 

6 mm an allen Antriebsrädern bei Fahrzeu -

gen über 3,5 t betragen. 

LGAD-Mitgliederversammlung 2011 
the nächste Mitgliederversammlung deLGAD mit anshließendem ôfféntlich(n Tell -

wird amMittwoch, den 6. JuLi 2011 imHaus der Bay ç cheWJcha.in Müj,chen 

stattfinden - voraussichtlich m Nachmïttag I , 
Mitgliedsfirmen haben wieder die Moglichkeit, sich als Partner und Sp9nsore, Z.B. 

mit infostandeeinzubringen Wfr freuen uns, wenn Sie , sich den lermin br i f eit5 
heute im Terminkalender vormerken 

-. , 
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Vollständigkeitserklärungen (VE) aus dem 

Berichtsjahr 2009 können nur noch bis zum 

31. Dezember 2010 im elektronischen VE -

Register hinterlegt werden. Darauf ma -

chen die lHKs aufmerksam. Erklärungen, 

die noch bis Ende dieses Jahres bei den 

Fernabsatzgeschäft: 
Neue Rechtsprechung 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschie -

den, ein Verkäufer von Waren im Fernab -

satzgeschäft dürfe einen Verbraucher nicht 

mit den Versandkosten für die Hinsendung 

der Ware an den Verbraucher belasten, 

wenn dieser von seinem Widerrufs- oder 

Rückgaberecht Gebrauch mache. Die zu -

grundeliegende Europäische Richtlinie 

(Fernabsatzricht(inie) verfolge eindeutig 

das Ziel, den Verbraucher nicht von der 

Ausübung seines Widerrufsrechts abzuhal -

ten. Die Belastung mit den Kosten der Zu -

sendung würde aber die Ausübung des 

Widerrufsrechts erschweren und liefe des- 

halb diesem Ziel zuwider. Der BGH hat 

auch entschieden, dass Käufer von Waren 

im Fernabsatz trotz des Wertverlusts der 

Kaufsache den vollen Kaufpreis zurückver -

langen können, wenn sie die Ware nur ge -

prüft hätten. Grundsätzlich gelte beim 

Fernabsatz zwar, dass der Käufer Werter -

satz zu leisten habe, soweit der empfan -

gene Gegenstand sich verschlechtert habe 

oder untergegangen sei. Eine Ingebrauch -

nahme zu Prüfzwecken dürfe jedoch nicht 

als Verschlechterung mit einer Wertersatz -

pflicht angesehen werden. 

Voltständigkeitserklärungen aus 2009 - 

Frist Läuft bis Ende des Jahres 
lHKs eingehen, werden im Januar 2011 

freigeschaltet. Ingesamt hatten die ver -

pflichteten Unternehmen dann elf Monate 

Zeit, ihre von Wirtschaftsprüfern testierten 

Vollständigkeitserklärungen abzugeben. 

Die 5 . Novelle der Verpackungsverord- 

nung verpflichtet die Unternehmen, diese 

VE ausschließlich elektronisch bei der zu -

ständigen IHK zu hinterlegen. Technisch 

erfolgt dies über das VE-Register, das 

unter der Adresse www.ihk-ve-register.de 

zu erreichen ist. 

Lohnsteuerkarte 2010 gilt auch 2011 

Die Lohnsteuerkarte 2010 war die letzte aus 

Papier. Nun werden keine neuen Karten 

mehr verschickt. Die Lohnsteuerkarte 2010 

behält auch im kommenden Jahr ihre Gül -

tigkeit. Der Grund hierfür ist die Vorberei -

tung des neuen elektronischen Verfahrens 

zum Lohnsteuerabzug, das ab 2012 in vol -

lem Umfang anlaufen soll. Für Arbeitnehmer 

entfällt bei einem fortbestehenden Dienst -

verhältnis die Verpflichtung, für das Kalen -

derjahr 2011 eine neue Lohnsteuerkarte vor -

zulegen. Der Arbeitgeber darf die Lohnsteu -

erkarte 2010 nicht - wie bisher - am 

Jahresende vernichten, sondern muss die 

darauf enthaltenen Eintragungen auch für 

den Lohnsteuerabzug im Jahre 2011 zu -

grunde legen. Veränderungen bei den 

Eintragungen müssen künftig durch das zu -

ständige Finanzamt vorgenommen werden. 

Wird im Jahr 2011 noch eine neue Lohnsteu -

erkarte benötigt, so stellt ebenfalls das zu -

ständige Finanzamt auf Antrag eine 

Ersatzbescheinigung anstelle einer Lohn -

steuerkarte aus. 
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Bayerische Repräsentanzen Im Profit 

Containerterminal der drei Schweizerischen 
Rheinhäfen in Base! im Dreiländereck Deutschland, 

Frankreich, Schweiz 

Das Cern -Gebäude in Genf Über 8.000 Gastwissen -
schaftler aus 85 Ländern, 20 EU-Staaten und nicht 
weniger als 3.4 oo Mitarbeiter betreiben seit 2008 
bei einem Jahresbudget von über einer Milliarde 
Franken den 1./IC-Teilchenbeschleuniger. 

Bayern und die Schweiz vertiefen 
die engen Beziehungen: Neueröffnung 
einer Bayern-Vertretung in Zürich 

Die Schweiz bietet für bayerische Unter -

nehmen vielseitige Geschäftschancen. Als 

direkter Nachbar Bayerns ist das Land 

gerade für kleine und mittelständische 

Unternehmen aus den Bereichen Indus -

trie, Dienstleistungen und Handel ein 

wichtiger Einstiegsmarkt in das Export -

geschäft. 

Die Schweiz Ist Bayerns Handelspartner 

Nr. ii mit einem Handelsvolumen VOfl 7,3 

Milliarden Euro. Für das Jahr 2010 rechnet 

man in der Schweiz mit einem wirtschaft -

lichen Aufschwung und einem Wachstum 

von 0,7% (2011: 2%). Derzeit pflegen über 

4 700 bayerische Firmen Geschäftsbezie -

hungen mit der Schweiz. Über 400 Unter -

nehmen sind vor Ort mit Niederlassungen 

vertreten und fast 50 unterhalten eigene 

Produktionsstätten. Aber auch umgekehrt 

Mit 7,7 Millionen Einwohnern auf einer 

Fläche von rund 41 000 Quadratkilome -

tern - und damit nur wenig kleiner als 

die Niederlande - gehört die Schweiz 

zu den am dichtest besiedelten Län -

dern Europas. Für die Bundesbürger ist 

das Alpenland das Auswanderungsziel 

Nummer Eins, noch vor den USA: Ru 

25 0.000 Deutsche leben heute im kl 

nen Nachbarland. 

Ist Bayern für die Schweiz ein wichtiger 

Handelspartner und eidgenössische Fir -

men profitieren von einem idealen wirt -

schaftlichen Umfeld im Freistaat. 

Weitere Hintergründe über die Möglichkei -

ten in der Schweiz finden Sie unter Aktuel -

tes auf www.lgad.de 

Beide Länder intensivierten in den letzten 

Jahren die gegenseitigen Wirtschaftskon -

takte. Diese finden nun ihren Höhepunkt 

mit der Ernennung des Direktors der Han -

delskammer Deutschland Schweiz, Ralf J. 

Bopp, zum Bayerischen Repräsentanten. So 

äußerte sich der Bayerische Wirtschaftsmi-

w Jahre im LGAD 

"qJj Patricia Piegsa konnte im 

Team-Sekretariat des LGAD 

ihr io-Jähriges feiern. Da -

bei steht sie in alten Era -

gen der Büroorganisation 

und Mitgliederverwaltung 

sowie auch bei Aufgaben der Buchhaltung 

den Kollegen zur Seite. Unser herzlicher 

Dank gilt Ihrem engagierten Einsatz. Alles 

Gute und weiter so! 

nister, Martin Zell, am 2. Dezember: ,,Für 

bayerische Firmen Ist das Engagement im 

Nachbarland sehr attraktiv. Das zeigt nicht 

zuletzt das ungebrochen starke Interesse 

an den außenwirtschaftlichen Förderprojek -

ten des Freistaats. Sie erleichtern den baye -

rischen Unternehmen den Einstieg ins 

Terminvorschau 

Exportgeschäft mit der Schweiz". 

Ralf J. Bopp 
Bayerischer Repräsentant 
Handelskammer 
Deutschland -Schweiz 
Tödistrasse 6o, 8002 Zürich 
Tel.: +41/44 -2836161 
auskunft@handelskammer-d-ch.ch 
www.handelskammer-d-ch.ch 

05. - 07. Januar 

17. - 22. Januar 

18. - 19. Januar 

19. - 21. Januar 

26. - 27. Januar 

03. - oS. Februar 

23. Februar 

28. März - 03. April 

06. Juli 

Trendset mit Biioutex München - Fachmesse für Wohnambiente, Tischkultur, Lebensart 

( www.trendset.de ) 

BAU 2011 - Weitleitmesse für Architektur, Materialien, Systeme, München 

( www.bau-muenchen.com ) 

7. Jahreskongress Online-Handel, Bonn ( www.managementforum.com ) 

ELTEC - Fachmesse für elektrische Gebäudetechnik, Informations- und Lichttechnik, 

Nürnberg ( www.eltec.info ) 

werbemittel:messe:münchen, 13. Fachmesse für Trends und Neuheiten 

( www.werbemittelmesse-muenchen.de ) 

Spielwarenmesse - International Toy Fair, Nürnberg ( www.spielwarenmesse.de ) 

LGAD-Außenhandelsausschuss, Nürnberg ( www.lgad.de ) 

Delegationsreise von Staatssekretärin Hesse[ nach Alberta (Kanada) 

( www.bayern-international.de ) 

LGAD-Mitgliederversammlung und Verbandstag, München ( www.lgad.de ) 
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Außenwirtschafts-Selbsttest 

neu aufgelegt 

Der Online-Außenwirtschafts-Selbsttest 

der bayerischen Kammern wurde inhalt -

lich und optisch überarbeitet, er steht 

ab sofort unter www.aussenwirtschaft -

bayern-selbsttest.de zur Verfügung. Die 

Zielgruppe sind kleine und mittlere Un -

rnehmen, die noch keine oder nur 

enig Erfahrung im Auslandsgeschäft 

haben. im Selbsttest können Sie die 

Besonderheiten und Herausforderun -

gen von Auslandsgeschäften sowie die 

Eignung des Betriebs für Auslandsge -

schäfte prüfen. 

Export-Tournee Bayern 2010/2011 

Es muss ja nicht gleich china sein: In -

teressante Auslandsmärkte liegen auch 

ganz in der Nähe. Die bayerischen Kam -

mern starteten in Zusammenarbeit mit 

dem Bayerischen Wirtschaftsministe -

rium die Export-Tournee Bayern 

2010/2011. Die Informationskampagne 

•eht unter dem Motto „Keine Angst 

vorm Export!" und sie will Firmen ermu -

tigen, sich im Auslandsgeschäft zu en -

gagieren. Export-Spezialisten gehen 

bayernweit auf Tour und informieren 

Unternehmer über das Einmaleins des 

Auslandsgeschäfts, zum Beispiel über 

Fördermittel. Auch Unternehmer, die 

den Schritt in den Export bereits ge -

wagt haben, werden über ihre Erfahrun -

gen sprechen und Tipps geben. 42 Orte 

in ganz Bayern werden angefahren. Die 

genauen Termine in Ihrer Nähe finden 

Sie unter www.export-tournee-bayern.de. 

Sie planen bereits Ihre Export- und 
Importaktivitäten im nächsten Jahr? 

Mit dem Bayerischen Messebeteiligungs -

programm 2011 können Sie unkompliziert 

an aufstrebenden Auslandsmessen teil- 

nehmen. Die ,,Marke Bayern" verschafft 

Vorteile: So wird Ihr Messeauftritt durch 

das Bayerische Wirtschaftsministerium 

finanziell gefördert, zudem von der Bayern 

International GmbH komplett organisiert 

und Sie können auch die bereits vor Ort 

aufgebauten Kontakte nutzen. Um Ihnen 

einen möglichst aktuellen Überblick über 

die geplanten Auftritte Bayerns im kom -

menden Jahr zu bieten, erhalten Sie anbei 

das neue Programm für 2011. Näheres fin -

den Sie auf der Homepage www.bayern -

international.de. 

Auch das Bundeswirtschaftsministerium 

unterstützt 2011 wieder Aussteller auf 

243 Auslandsmessen, mehr dazu unter 

www.auma.de. 

Internetausfuhranmeldung wird 
Mitte 2011 abgeschafft 
Firmen, die mit der Internetausfuhranmel -

dung arbeiten, sollten sich langfristig dar -

auf einstellen, dass diese durch den deut -

schen Zoll voraussichtlich ab Mitte 2011 

nicht mehr zur Verfügung gestellt wird (vgl. 

Zollwebsite). Danach wird es nur noch die 

Internetausfuhranmeldung Plus geben. Das 

Arbeiten mit dieser Anwendung hat im Ver -

gleich zur Internausfuhranmeldung ohne -

hin verschiedene Vorteile. So können zum 

Beispiel Firmen das Ausfuhrbegleitdoku -

ment am Rechner selbst herunterladen 

oder Stammdaten selbst anlegen. Vor -

aussetzungen dafür sind: eine Zollnummer 

und ein Elsterzertifikat. Eine Elsterregistrie -

rungsanleitung finden Sie unter www. 

muenchen.ihk.de/mike/ihk_geschaeftsfelder/ 

international/An haenge/ATLAS-Elster -

Registrierungsanleitung.pdf 

,,Wirtschaft weiß-blau" - Stellen Sie das 
soziale Engagement Ihrer Firma vor! 
Bayerische Unternehmen fühlen sich seit 

jeher für die Gesellschaft verantwortlich 

und leisten einen wichtigen Beitrag zum 

Wohlstand. Die neue Internet -Initiative 

,,Wirtschaft weiß-blau" der vbw - Vereini -

gung der Bayerischen Wirtschaft e. V. will 

dieses Engagement auf einer neuen Platt -

form flächendeckend und branchenüber -

greifend sichtbar machen. Unternehmen 

können ihr Engagement für die Gesellschaft 

im Internet kurz und prägnant darstellen. 

Schirmherrin der Initiative ist Staatsministe -

rin Christine Haderthauer. Die internetplatt -

form wird der Öffentlichkeit am 9. Februar 

2011 vorgestellt. Bei Interesse wenden Sie 

sich an das Bildungswerk der bayerischen 

Wirtschaft, Frau Tanja Strack, Telefon: 089-

44 108-127, E-Mail: strack.tanja@bbw.de. 
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Maßgebendes Tarifrecht bei Branchen -
wechsel nach Betriebsübergang 

Das BAG hat entschieden, dass eine ar -

beitsvertragliche dynamische Verweisung 

auf das Tarifrecht einer bestimmten Bran -

che über ihren Wortlaut hinaus nur dann 

als Bezugnahme auf den jeweils für den 

Betrieb fachlich/betrieblich geltenden Ta -

rifvertrag ausgelegt werden kann, wenn 

sich dies aus besonderen Umständen er -

gibt. Im Fall des Betriebsübergangs geht 

eine arbeitsvertragliche Bezugnahmeklau -

sel nach § 613a Abs. i Satz i BGB mit un -
verändert rechtsbegründender Bedeutung 

über. Davon zu trennen ist § 613a Abs. i 

Satz 2 BGB, wonach die individualrechtli -

che Weitergeltung kollektivrechtlicher Nor -

men angeordnet ist, einschließlich der 

darauf bezogenen Ablösungsregelung in 

dessen i Satz 3 BGB. Diese setzt die nor -

mative Geltung der Tarifnormen i.S.d. § 
613a Abs. i Satz 2 BGB voraus. Wenn die 

Tarifregelungen für das Arbeitsverhältnis 

vor Betriebsübergang kraft arbeitsvertrag -

licher Vereinbarung galten, Ist für eine Be -

rücksichtigung von § 613a Abs. i Satz 3 
BGB kein Raum. 

Keine Ordnungshaft bei 
mitbestimmungswidrigem Verhalten 
des Arbeitgebers 
Führt der Arbeitgeber eine Betriebsverein -

barung nicht ordnungsgemäß durch, kann 

der Betriebsrat die Unterlassung verein -

barungswidriger Maßnahmen verlangen. 

Auf seinen Antrag kann das Arbeitsgericht 

im Falle einer Zuwiderhandlung ein Ord- 

nungsgeld in Höhe von bis zu io.000 Euro 

androhen. Die Verhängung von Ordnungs -

haft gegen den Arbeitgeber ist dagegen 

nach einem jüngsten Beschluss des Bun -

desarbeitsgerichts unzulässig. 

Geltungsbereich des Kündigungs -
sch utzgesetzes — Kleinbetriebsklausel 
Nach § 23 Abs. i des Kündigungsschutz -
gesetzes genießen Arbeitnehmer in Betrie -

ben, in denen in der Regel nur höchstens 

zehn Arbeitnehmer beschäftigt sind, kei -

nen Kündigungsschutz. Die darin liegende 

Ungleichbehandlung zwischen Arbeitneh -

mern größerer und kleinerer Betriebe 

verstößt nicht gegen Art. 3 GG. Sie ist 

sachlich gerechtfertigt, weil Kleinbetriebe 

typischerweise durch enge persönliche Zu -

sammenarbeit, geringere Finanzausstat -

tung und einen Mangel an Verwaltungska -

pazität geprägt sind. Auch wenn ein 

Unternehmer mehrere Kleinbetriebe unter -

hält, werden die Zahlen der dort Beschäf- 

tigten nicht automatisch zusammenge -

rechnet, wenn es sich tatsächlich um or -

ganisatorisch hinreichend verselbständigte 

Einheiten und deshalb um selbständige 

Betriebe handelt. Es ist aber sicherzustel -

len, dass damit aus dem Geltungsbereich 

des Gesetzes nicht auch Einheiten größe -

rer Unternehmen herausfallen, auf die die 

typischen Merkmale des Kleinbetriebs 

(enge persönliche Zusammenarbeit etc.) 

nicht zutreffen. Das wiederum ist nicht 

stets schon dann der Fall, wenn dem Be -

trieb auch nur eines dieser typischen 

Merkmale fehlt. Maßgebend sind vielmehr 

die Umstände des Einzelfalls. 

Verstoß gegen Nachweisgesetz 

führt zu einer Beweiserleichterung für 

Arbeitnehmer 

Hat ein Arbeitgeber entgegen § 2 
NachwG keinen schriftlichen Arbeits -

nachweis mit der Angabe des vereinbar -

ten Entgelts, kann dies nach einer Ent -

scheidung des LAG Köln beim Streit um 

die zutreffende Entgelthöhe zu Bewei 

erleichterungen für den Arbeitnehm 

führen. In der Konsequenz kann im 

einstweiligen Verfügungsverfahren von 

der Richtigkeit des Arbeitnehmervor -

trags hinsichtlich der Entgelthöhe aus -

zugehen sein. 
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